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A	 Einführung

A

1	_	 Bverfg,	1	Bvl	10/02	vom	7 .	november	2006

2	_	 im	Einzelnen	handelt	es	sich	um	folgende	Erlasse:
•	Erlass	vom	25 .	Juni	2009	zur	Anwendung	der	geänderten	
	 vorschriften	des	Erbschaftsteuer-	und	schenkungsteuerge-
	 setzes	(kurz	AEErbstg,	veröffentlicht	im	Bundessteuerblatt	
	 (kurz:	BstBl)	2009	teil	i,	s .	713ff .)	sowie	in	Ergänzung	zu	
	 Abschnitt	21	AEErbstg	Erlass	vom	29 .10 .2010	(BstBl	2010	teil	i,	
	 s .	1210) .
•	Erlass	vom	25 .	Juni	2009	zur	Anwendung	der	§§	11,	95	bis	109	
	 und	199ff .	Bewg	(AEBewAntBv,	BstBl	2009	teil	i,	s .	698ff .) .
•	Erlass	vom	30 .	märz	2009	zur	feststellung	von	grundbesitz-
	 werten,	von	Anteilswerten	und	von	Betriebsvermögenswerten	
	 (AEBewfestv;	BstBl	2009	teil	i,	s .	546ff .) .
•	Erlass	vom	1 .	April	2009	zur	Bewertung	des	land-	und	forst-
	 wirtschaftlichen	vermögens	(AEBewluf,	BstBl	2009	teil	i,	
	 s .	552ff .) .
•	Erlass	vom	5 .	mai	2009	zur	Bewertung	des	grundvermögens	
	 (AEBewgrv,	BstBl	2009	teil	i,	s .	590ff .)

kaum	eine	steuerreform	hat	die	gemüter	von	
	familienunternehmern	so	sehr	bewegt	wie	das		
zum	1 .	Januar	2009	in	kraft	getretene	Erbschaft-
steuergesetz .	Bis	zum	Beschluss	des	Bundesverfas-
sungsgerichts	im	Jahr	20061	gab	es	verschiedene	
gesetzesinitiativen	auf	Bundes-	und	länderebene	
zur	reform	der	Erbschaftsteuer .	mit	dieser	Ent-
scheidung	wurde	dann	aber	eine	völlige	neukon-
zeption	der	erbschaftsteuerlichen	Bewertung	und	
Besteuerung	von	betrieblichem	vermögen	erfor-
derlich .

nach	den	vorgaben	des	Bundesverfassungsge-
richts	ist	der	gesetzgeber	zunächst	verpflichtet,	
die	Bewertung	am	verkehrswert	des	erworbenen	
vermögens	auszurichten .	lenkungsziele	dürfen	
nach	den	vorgaben	des	höchsten	deutschen	ge-
richts	in	gesonderten	verschonungsnormen	be-
rücksichtigt	werden .	dies	darf	sogar	bis	zu	einer	
vollständigen	freistellung	von	der	Besteuerung	
führen .	Allerdings	bedarf	es	dazu	nach	den	Worten	
des	Bundesverfassungsgerichts	einer	„erkennba-
ren	gesetzgeberischen	Entscheidung“	und	einer	
„zielgenauen	und	normenklaren“	Ausrichtung	
	solcher	regelungen	an	gemeinwohlgründen	und	
am	gleichheitsgrundsatz .

die	vorgaben	des	Bundesverfassungsgerichts	
machten	es	dem	gesetzgeber	nicht	leicht,	ein	in	
sich	schlüssiges	und	vor	allem	handhabbares	ge-
setzeswerk	zu	schaffen .	die	ersten	Erfahrungen	
	zeigen	denn	auch,	dass	durch	die	reform	eine	fülle	
von	Zweifelsfragen	entstanden	sind,	die	die	rege-
lung	einer	nachfolge	erheblich	erschweren	können .	
Andererseits	besteht	die	möglichkeit,	durch	gestal-
tungen	bzw .	die	konsequente	nutzung	der	verscho-
nungsregelungen	erhebliche	steuereinsparungen	zu	
erzielen .	daher	ist	es	für	familienunternehmen	und	
deren	Berater	oberstes	gebot,	sich	mit	diesem	ge-
setz	intensiv	auseinanderzusetzen	und	die	mögli-
chen	vergünstigungen	konsequent	zu	nutzen .

die	finanzverwaltung	hat	zwischenzeitlich	in	meh-
reren	Erlassen	zu	Anwendungsfragen	des	neuen	
Erbschaftsteuergesetzes	stellung	genommen .	hier	
sind	insbesondere	die	„gleich	lautende[n]	Erlasse	

der	obersten	finanzbehören	der	länder	zur	umset-
zung	des	gesetzes	zur	reform	des	Erbschaftsteuer-	
und	Bewertungsrechts“	zu	nennen .2	

die	für	die	Besteuerungspraxis	ebenfalls	sehr	wich-
tigen	Erbschaftsteuer-richtlinien	(kurz:	Erbstr)	
	sowie	die	ergänzenden	Erbschaftsteuer-hinweise	
(kurz:	Erbsth)	liegen	noch	nicht	in	überarbeiteter	
form	vor	und	beziehen	sich	noch	auf	den	vor	dem	
1 .	Januar	2009	gültigen	gesetzesstand .	daher	blei-
ben	trotz	aller	Bemühungen	der	finanzverwaltung,	
in	Erlassen	erste	Zweifelsfragen	zu	regeln,	viele	
fragen	offen,	die	die	regelung	der	unternehmens-
nachfolge	derzeit	erschweren .	

Ziel	des	folgenden	leitfadens	ist	es,	dem	erb-
schaftsteuerlich	nicht	vorbelasteten	leser	einen	
überblick	über	das	neue	Erbschaftsteuerrecht	in	
deutschland	zu	vermitteln .	um	die	sich	hieraus	
	ergebenden	handlungsoptionen	besser	einordnen	
zu	können,	werden	zunächst	die	grundlagen	der	
Erbschaftsteuer	im	überblick	dargestellt .	Es	folgen	
Erläuterungen	zur	Bewertung	des	vermögens	mit	
dem	schwerpunkt	auf	der	Bewertung	von	unter-
nehmerischem	vermögen	und	zu	den	neu	ge-
schaffenen	verschonungsregelungen .	Ein	um-
fangreicher	Abschnitt	widmet	sich	sodann	den	
möglichkeiten	zur	optimierung	der	Erbschaft-
steuerbelastung .	Wenn	hier	von	Erbschaftsteuer	
gesprochen	wird,	ist	im	Zweifel	auch	immer	das	
recht	der	schenkungsteuer	mit	umfasst .	
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B
B	 Warum	gibt	es	eine	
	 Erbschaftsteuer?

1.	 Hintergrund

über	die	sinnhaftigkeit	der	Erbschaftsteuer	wird	
seit	langer	Zeit	diskutiert .	An	dieser	stelle	soll	nur	
ein	kurzer	überblick	über	die	verschiedenen	Argu-
mente	vermittelt	werden,	die	für	und	gegen	diese	
steuer	sprechen .	Eine	sehr	ausführliche	diskussion	
findet	sich	in	der	studie	„pro	und	contra	Erbschaft-
steuer“	der	stiftung	familienunternehmen3 .

im	kern	dreht	sich	die	diskussion	um	die	gerechtig-
keit	des	steuersystems	und	um	die	finanzierung	
des	staates .	

unter	dem	Aspekt	der	gerechtigkeit	muss	ein	
steuersystem	so	aufgebaut	sein,	dass	die	lasten-
verteilung	als	gerecht	empfunden	wird .	die	legi-
timation	einer	steuer	wird	vor	allem	darin	gesehen,	
dass	sie	an	die	steigerung	der	wirtschaftlichen	
leistungsfähigkeit,	hier	des	Erben,	anknüpft .	Erbt	
	jemand	ein	vermögen,	so	erhält	er	dieses	ohne	
	eigene	leistung	und	kann	daher	problemlos	etwas	
davon	abgeben .	diesem	gedankengang	wird	ent-
gegengehalten,	dass	steuergerechtigkeit	auch	
	bedeutet,	dass	jeder	nach	seinem	individuellen	
leistungsvermögen	besteuert	wird .	die	Erbschaft-
steuer	wird	zwar	vom	Erben	entrichtet,	trifft	aber	
letztlich	den	Erblasser,	weil	er	nicht	sein	vollständi-
ges	vermögen	vererben	kann,	sondern	–	je	nach	
fallgestaltung	–	bis	zur	hälfte	an	die	gemeinschaft	
abgeben	muss .	der	Erblasser	kann	also	nicht	in	der	
Art	und	Weise	über	sein	vermögen	verfügen,	wie	
er	es	gerne	möchte,	und	wird	nach	dieser	Auffas-
sung	bei	der	vererbung	seines	vermögens	unange-
messen	eingeschränkt .

der	zweite	punkt	betrifft	die	finanzierung	des	
staates .	die	Erbschaftsteuer	steht	den	Bundeslän-
dern	zu,	welche	diese	Einnahmequelle	zur	finan-
zierung	ihrer	jeweiligen	haushalte	benötigen .	
ohne	diese	steuer	müssten	erhebliche	Einsparun-
gen	vorgenommen	werden .	dies	würde	bei	den	
Bundesländern	vor	allem	die	Bereiche	Bildung	und	
	sicherheit	treffen .

gegen	diese	Argumentation	wird	aber	die	geringe	
höhe	der	Einnahmen	aus	der	Erbschaftsteuer	vor-
gebracht .	diese	erreichen	aktuell	ein	niveau	von	
ca .	fünf	milliarden	Euro	jährlich .	das	entspricht	bei	
einem	staatlichen	gesamthaushalt	von	Bund,	län-
dern	und	sozialkassen	von	gut	einer	Billion	Euro	
einem	Anteil	von	ungefähr	einem	halben	prozent .	
das	liegt	in	dem	schwankungsbereich,	in	dem	sich	
die	jährlichen	steuer-	und	Beitragseinnahmen	des	
staates	ohnehin	bewegen .	Zudem	werden	steuern	
sowieso	ohne	Anspruch	auf	eine	bestimmte	ge-
genleistung	erhoben .	für	welche	Zwecke	der	staat	
sie	dann	verwendet,	ist	ihm	überlassen .	daher	
kann	nicht	pauschal	gesagt	werden,	dass	der	staat	
die	Erbschaftsteuer	dringend	für	die	finanzierung	
der	Bereiche	Bildung	und	sicherheit	benötigt .

historisch	betrachtet	gehört	die	Erbschaftsteuer	
zu	den	ältesten	steuern	der	Welt .	schon	die	alten	
ägypter	kannten	diese	steuer .	Ausgehend	von	
	italien	im	14 .	Jahrhundert	und	von	den	niederlan-
den	im	16 .	Jahrhundert	wurde	die	Erbschaftsteuer	
in	allen	europäischen	ländern	eingeführt .	im	19 .	
Jahrhundert	war	die	Erbschaftsteuer	in	allen	deut-
schen	ländern	verbreitet,	aber	länderspezifisch	
sehr	unterschiedlich	ausgestaltet .	mit	dem	Erb-
schaftsteuergesetz	von	1906	wurde	eine	einheit-
liche	regelung	für	das	deutsche	reich	getroffen .	
die	letzten	großen	reformen	dieser	steuer	wurden	
im	Jahre	1997	und	zuletzt	mit	der	hier	schwerpunkt-
mäßig	dargestellten	neuregelung	zum	1 .	Januar	
2009	durchgeführt .4

die	Erbschaftsteuer	in	deutschland	ist	als	soge-
nannte	Erbanfallsteuer	ausgestaltet,	die	nicht	die	
nachlassmasse	als	solche,	sondern	die	individuelle	
	Bereicherung	des	Empfängers	besteuert .	das	
gegenstück	zur	Erbschaftsteuer	bildet	die	nach-
lasssteuer,	die	beispielsweise	in	den	usA	erhoben	
wird .	diese	besteuert	die	hinterlassenschaft	des	
Erblassers	und	dessen	wirtschaftliche	leistungs-
fähigkeit .	

3	_	 vgl .	stiftung	familienunternehmen,	pro	und	contra	
Erbschaftsteuer,	münchen	2008 .

4	_	 vgl .	zur	historischen	Entwicklung	auch	drobeck,	Erbschaft-
steuer	–	leicht	gemacht,	Berlin	2009 .
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die	Erbschaftsteuer	ist	eine	verkehrssteuer,	da	sie	
an	einen	vermögenstransfer	(unentgeltlicher	ver-
mögensübergang)	anknüpft .	da	die	Erbschaft-
steuer	aber	einen	vermögensbestand	und	nicht	
dessen	Ertrag	besteuert,	ist	sie	von	ihrem	materiel-
len	gehalt	her	eine	substanzsteuer .	Ein	weiteres	
grundlegendes	merkmal	der	Erbschaftsteuer	ist	
das	stichtagsprinzip,	da	die	Besteuerung	an	die	
verhältnisse	im	Zeitpunkt	der	steuerentstehung	
(todesfall,	Zeitpunkt	der	schenkung),	also	an	einen	
konkreten	stichtag,	anknüpft .	

2.	 Verfassungsrechtliche	Diskussion

gegen	das	neue	Erbschaftsteuergesetz	sind	
	bereits	wieder	verfassungsrechtliche	Bedenken	
	vorgebracht	worden .5	

so	wird	argumentiert,	dass	der	Bund	nicht	mehr	die	
gesetzgebungskompetenz	besitze .	die	ursprüng-
lich	vorhandene	kompetenz	des	Bundes	sei	auf		
die	länder	übergegangen .	der	Bund	dürfe	daher	
das	recht	der	Erbschaftsteuer	nur	dann	regeln,	
wenn	und	soweit	dies	für	die	herstellung	gleich-
wertiger	lebensverhältnisse	im	Bundesgebiet	oder	
die	Wahrung	der	rechts-	oder	Wirtschaftseinheit	
im	gesamtstaatlichen	interesse	erforderlich	ist	
(vgl .	Art .	72	Abs .	2,	105	Abs .	2	gg) .

Als	verfassungsrechtlich	bedenklich	im	sinne	einer	
gleichheitswidrigen	steuerbefreiung	wird	auch	die	
nach	§	13a	Erbstg	bestehende	möglichkeit	einer	
steuerfreien	vererbung	des	familienheims	zusätz-
lich	zu	den	persönlichen	freibeträgen	angesehen .	
Auf	diese	Weise	werden	Erben,	die	ein	familien-
heim	erhalten,	gegenüber	solchen	Erben	bevorzugt,	
die	wertmäßig	den	gleichen	vermögensbetrag	in	
form	von	ausschließlich	nicht	begünstigtem	ver-
mögen	erben .	da	das	selbstgenutzte	familienheim	
im	Erbfall	ganz	oder	teilweise	steuerfrei	gestellt	ist,	
können	auch	sehr	wertvolle	immobilien	ohne	Be-
steuerung	vererbt	werden .

darüber	hinaus	wird	der	mit	den	neuen	verscho-
nungsregelungen	für	Betriebsvermögen	verbun-
dene	Eingriff	in	die	unternehmerische	freiheit	als
verfassungswidrig	eingestuft .	Betriebsvermögen	
kann	zu	85%	bzw .	zu	100%	steuerfrei	vererbt	wer-
den,	wenn	über	einen	bestimmten	Zeitraum	die	
Ausgangslohnsumme	gehalten	wird	und	das	be-
günstigte	vermögen	nicht	veräußert	wird .	um	den	
steuervorteil	zu	erhalten,	muss	die	unternehmens-
führung	an	steuerlichen	kriterien	ausgerichtet	
werden .	dadurch	werden	betriebswirtschaftlich	
sinnvolle	Entscheidungen	verzögert	und	im	Ergeb-
nis	die	unternehmerische	freiheit	in	erheblichem	
maße	eingeschränkt .	

Beim	Bundesverfassungsgericht	waren	hierzu	drei	
klagen	eingereicht	worden,	die	zunächst	durch	
	Beschluss	vom	30 .10 .2010	(noch)	nicht	zur	Ent-
scheidung	angenommen	wurden .6	Es	ist	aber	zu	
erwarten,	dass	es	nach	Ausschöpfung	des	rechts-
weges	bei	weiteren	anhängigen	gerichtsverfahren	
zu	verfassungsbeschwerden	kommen	wird .

B	 Warum	gibt	es	eine	
	 Erbschaftsteuer?

B

5	_	 siehe	zu	den	verfassungsrechtlichen	Bedenken	auch	lorz/
kirchdörfer,	unternehmensnachfolge,	2 .	Auflage,	münchen	2011,	
s .	55f .	mit	weiteren	nachweisen .

6	_	 Beschluss	Bverfg	vom	30 .10 .2010,	1	Bvr	3196/09,	1	Bvr	
3197/09,	1	Bvr	3198/09 .
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Tabelle 1: Übersicht Steuerobjekte und -schuldner im Erbschaftsteuerrecht

1.	 Unbeschränkte	und	beschränkte	Steuerpflicht

Wer	der	Erbschaftsteuer	unterliegt,	ist	in	§	2	Erbstg	
geregelt .	hiernach	ist	zwischen	der	unbeschränkten	
und	der	beschränkten	steuerpflicht	zu	unterschei-
den .	die	unbeschränkte	steuerpflicht	erstreckt	sich	
auf	den	gesamten	vermögensanfall	des	Erwerbers,	
wohingegen	bei	der	beschränkten	steuerpflicht	
nur	ein	bestimmter	Anteil	des	vermögensanfalls,	
nämlich	das	sogenannte	inlandsvermögen,	erfasst	
wird .	

unbeschränkte	steuerpflicht	–	also	die	Besteue-
rung	des	gesamten	vermögensanfalls,	unabhängig	
davon,	ob	sich	das	erworbene	vermögen	im	in-	
oder	Ausland	befindet	–	liegt	vor,	wenn	einer	der	
Beteiligten	zum	Zeitpunkt	der	Entstehung	der	
steuer	inländer	ist .	Es	muss	also	entweder	der	
	Erblasser,	der	schenker	oder	der	Erwerber	seinen	
Wohnsitz	oder	gewöhnlichen	Aufenthalt	in	
deutschland	haben .

in	allen	anderen	fällen	(also	wenn	weder	der	Erb-
lasser	zur	Zeit	seines	todes	bzw .	der	schenker	zur	
Zeit	der	Ausführung	der	Zuwendung	noch	der	Er-
werber	zur	Zeit	der	Entstehung	der	steuer	inländer	
ist)	liegt	ein	fall	der	beschränkten	steuerpflicht	vor .	
die	steuerpflicht	in	deutschland	erfasst	in	diesen	

fällen	nur	das	inlandsvermögen	i .s  .v .	§	121	Bewer-
tungsgesetz	(Bewg)	einschließlich	bestehender	
nutzungsrechte	an	solchen	vermögensgegen-
ständen .	dazu	zählen	insbesondere	das	in	der	Bun-
desrepublik	deutschland	befindliche	land-	und	
forstwirtschaftliche	vermögen,	grundvermögen,	
Betriebsvermögen,	mindestens	10%ige	Beteiligun-
gen	an	kapitalgesellschaften,	grundpfandrechte	
sowie	nutzungsrechte	an	diesen	vermögensposi-
tionen .

2.	 Tatbestände	der	Besteuerung

der	Erbschaft-	und	schenkungsteuer	unterliegen	
eine	ganze	reihe	von	Erwerbsvorgängen,	die	in	die	
beiden	gruppen	„Erwerb	von	todes	wegen“	und	
„schenkung	unter	lebenden“	eingeteilt	werden	
können .	diese	grundtatbestände	(§	1	Abs .	1	nr .	1	
und	2	Erbstg)	werden	in	den	§§	3	bis	7	Erbstg	durch	
zahlreiche	Ersatztatbestände	ergänzt .	dabei	wer-
den	auch	ausländische	rechtsvorgänge	erfasst .	

Was	nicht	unter	die	§§	3	ff .	Erbstg	subsumiert	wer-
den	kann,	stellt	keinen	erbschaft-	bzw .	schenkung-
steuerpflichtigen	tatbestand	dar .	Einen	überblick	
über	die	tatbestände	der	Besteuerung	vermittelt	
die	nachfolgende	tabelle:

C	 Was	sind	die	Grundlagen	
	 der	Besteuerung?

Steuerobjekt	 Vorschrift	 Steuerschuldner

Erwerb	von	todes	wegen	 §§	1	Abs .	1	nr .	1;	3	Erbstg	 der	Erwerber	des	vermögens

schenkungen	unter	lebenden	 §§	1	Abs .	1	nr .	2;	7	Erbstg	 Als	gesamtschuldner	der	Erwerber	
	 	 	 und	der	schenker

Zweckzuwendungen	 §§	1	Abs .	1	nr .	3;	8	Erbstg	 der	mit	der	Ausführung	der	
	 	 	 Zuwendung	Beschwerte

vermögen	einer	familienstiftung		 §	1	Abs .	1	nr .	4	Erbstg	 die	familienstiftung	oder	der
oder	eines	familienvereins	 	 familienverein
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a)		Erwerb	von	todes	wegen

der	Erwerb	von	todes	wegen	ist	der	oberbegriff	
für	sämtliche	Besteuerungsfälle	aufgrund	des	ver-
sterbens	einer	natürlichen	person .	Erfasst	sind	alle	
fälle	gesetzlicher	oder	gewillkürter	Erbfolge	sowie	
diejenigen	situationen,	in	denen	der	unentgeltlich	
Bereicherte	zwar	nicht	dinglich	in	die	position	des	
Erblassers	einrückt,	aber	auf	grund	eines	schuld-
rechtlichen	Anspruches	am	nachlass	beteiligt	wird	
(vermächtnis) .

der	am	häufigsten	vorkommende	steuerfall	des	
Erbschaftsteuerrechtes	ist	der	Erwerb	durch	Erb-
anfall	nach	§	1922	Abs .	1	BgB,	unabhängig	davon,	
ob	kraft	gesetzlicher	Erbfolge	oder	kraft	letztwil-
liger	verfügung	des	Erblassers	(testament	oder	
Erbvertrag) .	

Eine	wegen	formmangels	unwirksame	letztwillige	
verfügung	des	Erblassers	wird	unter	erbschaft-
steuerlichen	gesichtspunkten	als	wirksam	fingiert,	
wenn	die	Beteiligten	das	wirtschaftliche	Ergebnis	
des	rechtsgeschäfts	eintreten	oder	bestehen	las-
sen .	soweit	also	die	Erben	die	unwirksame	letzt-
willige	verfügung	des	Erblassers	vollziehen,	wird	
diese	für	erbschaftsteuerliche	Zwecke	–	abwei-
chend	von	der	zivilrechtlichen	Behandlung	–	als	
wirksam	angesehen .	im	Ertragsteuerrecht	kann	
aber	–	abhängig	vom	Einzelfall	–	eine	Besteuerung	
auf	grundlage	der	zivilrechtlichen	Behandlung	
	erfolgen .	dies	kann	beispielsweise	ungewollte	
	Entnahmevorgänge	und	eine	damit	verbundene	
zwangsweise	Auflösung	stiller	reserven	zur	folge	
haben .

die	Ausschlagung	der	Erbschaft	durch	den	Erben	
beseitigt	insoweit	rückwirkend	alle	steuerlichen	
rechtsfolgen	des	Erbanfalles .	der	Erbanfall	beim	
Ausschlagenden	ist	also	steuerlich	als	nicht	erfolgt	
anzusehen .

Werden	mehrere	Erben	eines	Erblassers	rechts-
nachfolger,	so	bilden	diese	bis	zur	Erbauseinander-
setzung	eine	Erbengemeinschaft	nach	§§	2032	ff .	
BgB,	die	eine	form	der	gesamthandsgemeinschaft	
ist .	steuerlich	werden	die	einzelnen	miterben	je-
doch	gemäß	§	39	Abs .	2	nr .	2	Ao	bereits	ab	dem	

Erbfall	als	Bruchteilseigentümer	behandelt .	die	
	Besteuerung	findet	daher	auch	nicht	erst	nach	
Auseinandersetzung	und	nach	maßgabe	des	
	Ergebnisses	dieser	Auseinandersetzung	statt,	
	sondern	es	wird	für	jeden	einzelnen	miterben	der	
erbschaftsteuerlich	relevante	Wert	entsprechend	
seines	Anteils	am	nachlassvermögen	ermittelt,	so	
als	ob	die	Erbengemeinschaft	am	stichtag	aufge-
löst	worden	wäre .

b)		schenkungen	unter	lebenden

schenkungen	unter	lebenden	sind	ursprünglich	in	
die	steuerpflicht	einbezogen	worden,	um	das	um-
gehen	der	Erbschaftsteuer	durch	unentgeltliche	
vermögenszuwendungen	unter	lebenden	zu	ver-
meiden .	inzwischen	hat	die	schenkungsteuer	je-
doch	eigenständige	Bedeutung	gewonnen,	wie	
dies	auch	in	der	gesetzlichen	Bezeichnung	als	Erb-
schaftsteuer-	und	schenkungsteuergesetz	zum	
Ausdruck	kommt .

steuerpflichtige	schenkungen	unter	lebenden		
sind	dabei	nach	den	Bestimmungen	der	§§	1	Abs .	1	
nr .	2,	7	Erbstg	nicht	nur	schenkungen	im	bürger-
lich-rechtlichen	sinne,	sondern	jede	freigebigkeit,	
durch	die	der	Zuwendungsempfänger	bereichert	
ist	(§	7	Abs .	1	nr .	1	Erbstg) .	die	in	den	nr .	2	bis	10	
des	§	7	Abs .	1	Erbstg	aufgeführten	Erwerbsfälle	
sind	lediglich	unterfälle	des	grundtatbestands	der	
freigebigen	Zuwendung .

nach	§	7	Abs .	1	nr .	1	Erbstg	gilt	eine	freigebige	Zu-
wendung	als	schenkung,	„soweit	der	Bedachte	
durch	sie	auf	kosten	des	Zuwendenden	bereichert	
wird“ .	Eine	freigebige	Zuwendung	i . s . d .	§	7	Abs .	1	
nr .	1	Erbstg	setzt	somit	voraus,	dass	der	Bedachte	
auf	kosten	des	Zuwendenden	bereichert	ist	(ob-
jektiver	tatbestand)	und	der	Zuwendende	den	
	Willen	hat,	den	Zuwendungsempfänger	auf	seine	
kosten	zu	bereichern	(Bereicherungswille;	subjek-
tiver	tatbestand) .	hierin	unterscheidet	sich	der	
	Begriff	der	freigebigen	Zuwendung	von	einer	
schenkung	im	zivilrechtlichen	sinne,	die	eine	Eini-
gung	zwischen	schenker	und	Beschenkten	über	
die	unentgeltlichkeit	der	Zuwendung	voraussetzt .	

C	 Was	sind	die	Grundlagen	
	 der	Besteuerung?
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ob	eine	Bereicherung	auf	der	einen	und	eine	
Entreicherung	auf	der	anderen	seite	gegeben	ist,	
wird	nach	den	grundsätzen	des	Zivilrechts	fest-
gestellt .	maßgeblich	hierfür	ist	der	verkehrswert	
der	Zuwendung .	der	gegenstand,	den	der	Zuwen-
dungsempfänger	erhält,	muss	nicht	aus	dem	ver-
mögen	des	Zuwendenden	stammen;	es	reicht	zur	
Erfüllung	des	tatbestandsmerkmals	„auf	kosten	
des	Zuwendenden“	aus,	dass	der	Zuwendungs-
empfänger	mit	den	mitteln	des	Zuwendenden	sich	
einen	gegenstand	von	einem	dritten	verschafft	
(z . B .	mittelbare	grundstücksschenkung) .

der	Wille	zur	unentgeltlichkeit	ist	gegeben,	wenn	
sich	der	Zuwendende	darüber	bewusst	ist,	dass	er	
seine	leistung	ohne	verpflichtung	und	ohne	Erwar-
tung	einer	gegenleistung	erbringt .

Wird	im	rahmen	einer	Zuwendung	eine	gegen-
leistung	vereinbart,	die	aber	den	Wert	der	leistung	
nur	teilweise	abdeckt,	so	liegt	eine	sogenannte	ge-
mischte	schenkung	vor .	überträgt	beispielsweise	
der	vater	ein	grundstück	mit	einem	verkehrswert	
von	Eur	1	mio .	gegen	übernahme	von	darauf	las-
tenden	verbindlichkeiten	von	tEur	500	auf	seinen	
sohn,	so	liegt	eine	solche	gemischte	schenkung	
vor,	die	im	umfang	der	darin	liegenden	schenkung	
mit	der	schenkungsteuer	belastet	wird .

Als	weiterer	unterfall	der	schenkung	ist	die	schen-
kung	unter	Auflage	(§§	525ff .	BgB)	zu	nennen,	die	
z . B .	dann	vorliegt,	wenn	der	Empfänger	zu	einer	
leistung	(z . B .	gleichstellungsgeld	an	geschwister)	
oder	duldung	(z . B .	nießbrauch)	verpflichtet	ist .	
nach	der	neuregelung	des	Erbschaftsteuergeset-
zes	können	auch	nutzungs-	oder	duldungsauf-
lagen,	wie	z . B .	ein	nießbrauch,	bei	der	Ermittlung	
des	schenkungsteuerlichen	Wertes	ohne	die	bisher	
geltende	Beschränkung	des	§	25	Erbstg	a . f .	wert-
mindernd	berücksichtigt	werden .

c)		Erbersatzsteuer

der	übergang	von	vermögen	auf	grund	eines	stif-
tungsgeschäfts	unter	lebenden	auf	eine	stiftung	
gilt	nach	§	7	Abs .	1	nr .	8	Erbstg	als	schenkung .	
Wird	die	stiftung	erst	mit	dem	tode	errichtet,	so	
gilt	der	übergang	des	vermögens	nach	§	3	Abs .	2	
nr .	1	Erbstg	als	Erwerb	von	todes	wegen .

das	in	der	familienstiftung	gebundene	vermögen	
ist	dann	an	sich	der	Erbschaftsteuer	entzogen,		
weil	die	stiftung	als	juristische	person	selbst	nicht	
„sterben“	kann .	Wird	eine	stiftung	mit	dem	Zweck	
gegründet,	die	familie	des	stifters	zu	versorgen,	so	
wäre	hiermit	eine	zeitlich	unbefristete	möglichkeit	
gegeben,	das	vermögen	einer	weiteren	Besteue-
rung	zu	entziehen .	deshalb	wird	bei	einer	familien-
stiftung	alle	dreißig	Jahre	ein	Erbfall	fingiert	und	
die	sogenannte	Erbersatzsteuer	erhoben	(vgl .	§	1	
Abs .	1	nr .	4	Erbstg) .

d)		internationale	Besteuerung

Aufgrund	des	weiten	Zugriffs	des	deutschen	Erb-
schaftsteuerfiskus	kann	es	in	vielen	fällen	dazu	
kommen,	dass	derselbe	Erwerb	sowohl	der	deut-
schen	als	auch	ausländischer	Erbschaftsteuer	un-
terfällt .	so	führt	z . B .	die	erweiterte	unbeschränkte	
steuerpflicht	bei	ins	Ausland	verzogenen	staats-
angehörigen	häufig	zu	einer	doppelbesteuerung,	
wenn	der	neue	ausländische	Wohnsitzstaat	den	
Erwerb	ebenfalls	der	Besteuerung	unterwirft	
(Wohnsitzbesteuerung) .	die	vermeidung	dieser	
doppelbesteuerung	kann	entweder	bilateral,	auf	
der	grundlage	bestehender	doppelbesteuerungs-
abkommen,	oder	durch	unilaterale	maßnahmen	in	
den	betreffenden	staaten	erfolgen .

der	Abschluss	eines	doppelbesteuerungsabkom-
mens	kann	zur	folge	haben,	dass	ein	staat	auf	sein	
Besteuerungsrecht	ganz	verzichtet	oder	aber	zu-
mindest	die	im	anderen	staat	gezahlte	Erbschaft-
steuer	angerechnet	wird .
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3.		Steuerberechnung

maßgeblich	für	die	Berechnung	der	steuerschuld	
ist	zunächst	der	Wert	der	erbschaftsteuerlichen	
bzw .	schenkungsteuerlichen	Bereicherung,	von	
welchem	die	persönlichen	freibeträge	abgezogen	
werden .	danach	ist	die	frage	wesentlich,	welcher	
steuerklasse	der	Erwerber	angehört	und	welcher	
steuersatz	der	Berechnung	zugrunde	gelegt	wer-
den	muss .	von	Bedeutung	ist	außerdem,	ob	der	
	Erwerber	innerhalb	der	letzten	zehn	Jahre	vor	dem	
jetzigen	Erwerbsfall	weitere	vermögensgegen-
stände	von	dem	Erblasser	bzw .	dem	schenker	
zugewendet	bekommen	hat .	

a)		steuerklassen	–	steuerfreibeträge

die	Einteilung	der	steuerklassen	findet	sich	in	§	15	
Erbstg .	neben	den	Auswirkungen	auf	die	steuer-
sätze	(§	19	Erbstg)	hat	die	Einteilung	der	steuer-
klassen	insbesondere	folgen	für	die	persönlichen	
freibeträge	(§	16	Erbstg)	und	den	besonderen,	
	zusätzlichen	freibetrag	des	§	17	Erbstg,	der	dem	
überlebenden	Ehegatten	und	den	kindern	des	
	Erblassers	in	dem	dort	beschriebenen	umfang	
	gewährt	wird .

die	persönlichen	freibeträge	sind	durch	das	Erb-
schaftsteuerreformgesetz	neu	festgesetzt	und	als	
kompensation	für	die	deutlich	höheren	Wertan-
sätze	für	einzelne	vermögensteile	z .t .	stark	erhöht	
worden .	durch	die	freibeträge	sollen	zum	einen	
kleinere	Erwerbe	völlig	von	der	steuer	freigestellt	
werden .	ferner	soll	dem	gedanken	der	steuerver-
einfachung	rechnung	getragen	werden .	die	mit	
den	freibeträgen	verbundene	Entlastung	nimmt	
allerdings	bei	gestiegener	Bemessungsgrundlage	
im	vergleich	zur	Bewertung	nach	altem	Bewer-
tungsrecht	relativ	gesehen	ab,	so	dass	die	kom-
pensation	nur	eingeschränkt	Wirkung	entfaltet .

Einen	überblick	über	die	wichtigsten	personen-
gruppen	innerhalb	der	steuerklassen	und	die	
	hierfür	geltenden	freibeträge	und	versorgungs-
freibeträge	gibt	die	tabelle	auf	seite	11 .

gemäß	§	14	Erbstg	werden	alle	von	derselben	
	person	innerhalb	von	zehn	Jahren	anfallenden	
	Erwerbe	im	Ergebnis	so	besteuert,	als	seien	sie		
als	teil	eines	einheitlich	zu	besteuernden	gesamt-
erwerbs	an	den	Empfänger	gelangt .	folglich	steht	
für	alle	Erwerbe	innerhalb	des	Zehnjahreszeit-
raumes	zusammen	genommen	nur	ein	freibetrag	
zur	verfügung .	Ebenso	wird	auch	der	steuersatz	so	
bemessen,	dass	er	bezogen	auf	den	gesamterwerb	
berechnet	wird .	

C	 Was	sind	die	Grundlagen	
	 der	Besteuerung?



11

Praxisleitfaden erbschaftsteuer

C
	 Steuerklasse	 Freibetrag		 Besonderer
	 	 (Eur)	 Versorgungsfreibetrag	
	 	 	 (Eur)

Ehegatte		 i	 500 .000,--	 256 .000,--,	
	 	 	 ggf .	Anrechnung	von	
	 	 	 versorgungsbezügen

lebenspartner	i . s . d .	lpartg	 i		 500 .000,--	 256 .000,--,	
	 	 	 ggf .	Anrechnung	von	
	 	 	 versorgungsbezügen

kinder	(eheliche,	nichteheliche,		 i	 400 .000,--	 52 .000,--	–	10 .300,--,	
adoptierte)	und	stiefkinder	 	 	 gestaffelt	nach	Alter,	
	 	 	 ggf .	Anrechnung	von	
	 	 	 versorgungsbezügen

Enkel,	urenkel	etc .	 i	 200 .000,--,		  ./ .
	 	 wenn	Enkel	
	 	 Ersatzerbe	für	
	 	 kinder	
	 	 400 .000,--
	
Eltern	und	voreltern	(großeltern	etc .)		 i	 100 .000,--	  ./ .
bei	Erwerben	von	todes	wegen	

Eltern	und	voreltern	(soweit	nicht		 ii	 20 .000,--	  ./ .
steuerklasse	i	greift),	geschwister,	
Abkömmlinge	ersten	grades	von	
geschwistern	(neffen	und	nichten,	
also	nicht	Enkel,	urenkel	etc .	von	
geschwistern),	stiefeltern,	schwieger-
eltern	und	-kinder	und	der	geschiedene	
Ehegatte	und	der	lebenspartner	einer	
aufgehobenen	lebenspartnerschaft	

Alle	übrigen	Erwerber	und	die	Zweck-	 iii	 20 .000,--	  ./ .
zuwendungen	(z . B .	verlobte,	pflege-
kinder,	pflegeeltern)	

Beschränkt	steuerpflichtige		 i/ii/iii	 2 .000,--	  ./ .
(weder	der	Zuwendende	noch	der	
Erwerber	ist	inländer)	

Tabelle 2: Übersicht über Steuerklassen und Freibeträge
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b)		steuersätze

die	Erbschaftsteuer	steigt	gemäß	§	19	Abs .	1	Erbstg	
progressiv	mit	dem	Wert	des	Erwerbs .	dabei	wird	
der	maßgebliche	steuersatz	auf	den	Wert	des	
gesamten	Erwerbs	angewendet .	die	steuersätze	
sind	im	Zuge	des	Erbschaftsteuerreformgesetzes	
neu	gefasst	worden,	wobei	die	einschlägige	vor-
schrift	des	§	19	Erbstg	wie	bisher	auf	drei	steuer-
klassen	abstellt .	

in	der	steuerklasse	i	haben	die	steuersätze	trotz	
der	deutlichen	Erhöhung	der	anzusetzenden	steu-
erwerte	keine	veränderung	erfahren;	lediglich	die	
anzuwendenden	tarifsätze	wurden	im	Zuge	der	
Erbschaftsteuerreform	aufgerundet .	demnach	
steigen	die	steuersätze	in	der	steuerklasse	i	von	
7%	(bei	einem	Erwerb	bis	Eur	75 .000)	auf	30%	
(bei	einem	Erwerb	über	Eur	26	mio .) .

Erwerber	der	steuerklasse	ii	und	iii	werden	als	
	folge	der	Erbschaftsteuerreform	mit	deutlich	hö-
heren	steuersätzen	belastet,	als	dies	bislang	der	
fall	gewesen	ist .	mit	dieser	höheren	Belastung	von	
entfernt	oder	gar	nicht	mit	dem	Erblasser	ver-
wandten	personen	wurde	das	Ziel	verfolgt,	die	
Aufkommensneutralität	der	Erbschaftsteuerre-
form	in	Anbetracht	der	anderweitig	gewährten	
Entlastungen	sicherzustellen .	Erwerber	der	steuer-
klasse	ii	und	iii	wurden	zunächst	vollständig	gleich	
	behandelt,	indem	auf	ihren	Erwerb	nur	noch	zwei	
unterschiedliche	steuersätze	Anwendung	fanden	–	
jeweils	30%	und	50%	–,	wobei	der	steuersatz	von	
50%	für	steuerpflichtige	Erwerbe	über	Eur	6	mio .	
galt .	mit	dem	Wachstumsbeschleunigungsgesetz	
wurden	die	steuersätze	der	steuerklasse	ii	zum	
1 .1 .2010	abgesenkt .	die	steuersätze	der	steuer-
klasse	iii	blieben	unverändert .

die	jetzt	geltenden	steuersätze	sind	dem	folgen-
den	schaubild	zu	entnehmen:

C	 Was	sind	die	Grundlagen	
	 der	Besteuerung?

Wert	des	steuerpflichtigen		 Steuerklasse	I	 Steuerklasse	II	 Steuerklasse	III
Erwerbs	(§	10)	bis		 	 2009	 2010
einschließlich	…	EUR

75 .000	 7	 30	 15	 30

300 .000	 11	 30	 20	 30

600 .000	 15	 30	 25	 30

6 .000 .000	 19	 30	 30	 30

13 .000 .000	 23	 50	 35	 50

26 .000 .000	 27	 50	 40	 50

über	26 .000 .000	 30	 50	 43	 50

Tabelle 3: Steuersätze
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4.	Bereicherung	des	Erwerbers	(3 .)
–	 ggf .	steuerfreier	Zugewinnausgleich	§	5	Abs .	1	
	 Erbstg
+	 ggf .	hinzuzurechnende	vorerwerbe	§	14	
	 Erbstg
–	 persönlicher	freibetrag	§	16	Erbstg	
–	 besonderer	versorgungsfreibetrag	§	17	Erbstg
=	 steuerpflichtiger	Erwerb	(abzurunden	auf	
	 volle	hundert	EUR;	vgl.	§	10	Abs.	1	S.	6	ErbStG)

hat	der	schenker	die	Entrichtung	der	vom	Be-
schenkten	geschuldeten	steuer	selbst	übernom-
men	oder	einem	anderen	auferlegt,	so	gilt	die	
übernahme	der	Erbschaft-	bzw .	schenkungsteuer	
durch	einen	dritten	bzw .	den	schenker	als	weitere	
Zuwendung .	dies	bedeutet,	dass	in	höhe	der	über-
nommenen	schenkungsteuer	eine	weitere	Zuwen-
dung	vorliegt	und	sich	der	Betrag	des	zu	versteu-
ernden	Erwerbs	aus	der	Zusammenrechnung	des	
(steuerpflichtigen)	Erwerbs	im	sinne	des	§	10	Abs .	1	
Erbstg	mit	der	aus	ihm	errechneten	steuer	ergibt	
(§	10	Abs .	2	Erbstg) .	

C
4.		Ermittlungsschema	für	die	Erbschaftsteuer	

nach	§	10	Abs .	1	Erbstg	gilt	als	steuerpflichtiger	
	Erwerb	die	Bereicherung	des	Erwerbers,	soweit	sie	
nicht	nach	den	Bestimmungen	des	Erbstg	steuer-
frei	ist .	die	höhe	des	steuerpflichtigen	Erwerbs	
	ergibt	sich	aus	der	differenz	zwischen	den	Aktiva	
und	den	passiva	des	nachlassvermögens	unter	
	Berücksichtigung	der	steuerfreistellungen .	die	
Wertermittlung	der	Aktiva	und	passiva	des	nach-
lassvermögens	richtet	sich	nach	§	12	Erbstg .

der	steuerpflichtige	Erwerb	ist	wie	folgt	zu	
	ermitteln:

1.	 steuerwert	des	land-	und	forstwirtschaft-
	 lichen	vermögens
–	 Befreiungen	nach	§	13	Abs .	1	nr .	2	und	3	Erbstg
+	 steuerwert	des	Betriebsvermögens
–	 Befreiungen	nach	§	13	Abs .	1	nr .	2	und	3	Erbstg
+	 steuerwert	der	Anteile	an	kapitalgesell-
	 schaften
 Zwischensumme
	 verschonungsabschlag	und	Abzugsbetrag	
	 nach	§§	13b	Abs .	4,	13a	Abs .	1	und	2
+	 steuerwert	des	grundvermögens
	 Befreiungen	nach	§	13	Abs .	1	nr .	2	und	3	Erbstg
+	 steuerwert	des	übrigen	vermögens
–	 Befreiungen	nach	§	13	Abs .	1	nr .	1	und	2	Erbstg
=	 Vermögensanfall	nach	Steuerwerten

2.	steuerwert	der	nachlassverbindlichkeiten,	
	 soweit	nicht	vom	Abzug	ausgeschlossen,	
	 mindestens	pauschbetrag	für	Erbfallkosten	
	 (einmal	je	Erbfall)
=	 abzugsfähige	nachlassverbindlichkeiten

3.	 vermögensanfall	nach	steuerwerten	(1 .)
–	 abzugsfähige	nachlassverbindlichkeiten	(2 .)
–	 weitere	Befreiungen	nach	§	13	Erbstg
=	 Bereicherung	des	Erwerbers
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D	 Wie	erfolgt	die	Bewertung	
	 von	(Betriebs)vermögen?	

das	gesetz	bildet	die	vom	Bverfg	entwickelte	
	systematik	ab,	indem	auf	der	ersten	stufe	die	Be-
wertungsregelungen	insoweit	reformiert	wurden,	
als	sie	bisher	nicht	dem	Bewertungsmaßstab	des	
gemeinen	Wertes	(verkehrswert)	entsprochen	ha-
ben,	und	erst	auf	der	zweiten	stufe	verschonungs-
regeln	implementiert	worden	sind .	

Aus	den	neuregelungen	ergibt	sich	insbesondere	
für	das	grundvermögen	sowie	für	unternehmeri-
sches	vermögen	(Betriebsvermögen	sowie	Anteile	
an	kapitalgesellschaften)	eine	deutliche	Erhöhung	
der	anzusetzenden	steuerwerte	und	damit	der	
erbschaft-	und	schenkungsteuerlichen	Bemes-
sungsgrundlage .	infolge	der	unterlassenen	Absen-
kung	der	steuersätze	in	der	steuerklasse	i	sowie	
der	gleichzeitigen	massiven	Erhöhung	der	steuer-
sätze	in	den	steuerklassen	ii	und	iii	(vgl .	hierzu	
	vorstehend	unter	c .	3 .	b)	erhöht	sich	die	regel-
steuerbelastung	in	einem	deutlichen	Ausmaß .		
die	gleichzeitige	Anhebung	der	persönlichen	frei-
beträge	bewirkt	hier	nur	eine	geringfügige,	bei	
steigender	Bemessungsgrundlage	abnehmende	
Entlastung .	Zu	einer	moderaten	Besteuerung	bei	
größeren	vermögenswerten	gelangt	nur,	wer	die	
voraussetzungen	für	die	inanspruchnahme	des	
neu	geschaffenen	verschonungsabschlags	für		
sogenanntes	produktivvermögen	von	85%	bzw .	
100%	(vgl .	§§	13b	Abs .	4,	13a	Abs .	8	Erbstg)	erfüllt .	
insbesondere	die	nachfolge	von	immobilienver-
mögen	stellt	sich	unter	geltung	der	neuen	vor-
schriften	vor	allem	in	den	steuerklassen	ii	und	iii	
deutlich	ungünstiger	dar	als	bisher .	hinzu	kommt	
die	sehr	hohe	komplexität	der	neuen	regelungen,	
die	insbesondere	für	den	steuerpflichtigen	ein	
	erhöhtes	maß	an	prüfungs-	und	überwachungs-
pflichten	mit	sich	bringt .	Auch	die	frage	der	la-
tenten	Ertragsteuerbelastung	der	letztwillig	oder	
schenkweise	übertragenen	vermögenswerte,	die	
durch	eine	Besteuerung	auf	verkehrswertbasis	
stärker	in	den	vordergrund	rückt,	wird	durch	die	
neu	geschaffene	regelung	des	§	35b	Estg	allenfalls	
rudimentär	gemildert .	

das	neue	Erbschaftsteuer-	und	Bewertungsrecht	
findet	auf	alle	Erwerbe	Anwendung,	für	die	die	
steuer	nach	dem	31 .12 .2008	entsteht	(vgl .	§	37	
Abs .	1	Erbstg) .	Jedoch	bestimmt	Art .	3	des	Erb-

schaftsteuerreformgesetzes,	dass	ein	Erwerber	im	
falle	eines	Erwerbs	von	todes	wegen,	für	den	die	
steuer	nach	dem	31 .12 .2006	und	vor	dem	1 .1 .2009	
entstanden	ist,	durch	einen	entsprechenden	An-
trag	ebenfalls	in	den	Anwendungsbereich	der	
neuregelungen	des	Erbschaftsteuer-	und	Bewer-
tungsgesetzes	gelangen	kann .	lediglich	die	höhe	
des	persönlichen	freibetrags	richtet	sich	auch	in	
diesem	fall	nach	§	16	Erbstg	in	der	bisherigen,	bis	
zum	31 .12 .2008	anzuwendenden	fassung .

a)		grundstücke

immobilienvermögen	ist	für	die	erbschaftsteuer-
liche	Beratungspraxis	eine	sehr	wichtige	ver-
mögensart,	betrifft	sie	doch	eine	vielzahl	von	
steuerpflichtigen .	deshalb	ist	die	suche	nach	dem	
richtigen	Wert	von	immobilien	auch	von	besonde-
rer	politischer	Bedeutung .	steuertechnisch	werden	
die	immobilien	als	grundbesitz	bzw .	grundstücke	
bezeichnet .

Bei	der	Bewertung	bebauter	grundstücke	sind	
nach	§	181	Abs .	1	Bewg	die	folgenden	grundstücks-
arten	zu	unterscheiden:

1 .	 Ein-	und	Zweifamilienhäuser,
2 .	 mietwohngrundstücke,
3 .	 Wohnungs-	und	teileigentum,
4 .	 geschäftsgrundstücke,
5 .	 gemischt	genutzte	grundstücke,
6 .	 sonstige	bebaute	grundstücke .

diese	unterscheidung	hat	Bedeutung	für	die	Wahl	
des	Bewertungsverfahrens:	

Wohnungs-	und	teileigentum	sowie	Ein-	und	Zwei-
familienhäuser	sollen	gemäß	§§	182	Abs .	2,	183	
Bewg	grundsätzlich	im	vergleichswertverfahren	
bewertet	werden .	der	Wert	des	ganzen	grund-
stücks	(grund	und	Boden	und	gebäude)	wird	da-
bei	aus	realisierten	und	hinreichend	vergleichbaren	
kaufpreisen	anderer	grundstücke	(vergleichs-
grundstücke)	abgeleitet .	grundlage	bilden	die	von	
den	gutachterausschüssen	mitgeteilten	vergleichs-
preise .	Anstelle	von	preisen	für	vergleichsgrund-
stücke	können	auch	vergleichsfaktoren	(z . B .	
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D
	Quadratmeterpreise/Wohnflächen)	herangezogen	
werden .	

typische	renditeobjekte,	also	insbesondere	miet-
wohngrundstücke,	die	mehr	als	zwei	Wohnungen	
umfassen,	geschäftsgrundstücke	sowie	gemischt	
genutzte	grundstücke,	für	die	sich	auf	dem	ge-
werblichen	grundstücksmarkt	eine	übliche	miete	
ermitteln	lässt,	sind	nach	dem	Ertragswertverfah-
ren	zu	bewerten	(§§	182	Abs .	3,	184	Bewg) .	maß-
geblich	für	die	Bewertung	ist	hierbei	der	für	das	
	jeweilige	grundstück	nachhaltig	erzielbare	Ertrag	
(=	grundbesitzwert) .	dieser	wird	getrennt	nach	
grund	und	Boden	einerseits	sowie	gebäude	an-
dererseits	ermittelt	und	bestimmt	sich	nach	der	
summe	von	Bodenwert	(§	179	Bewg)	und	gebäu-
deertragswert	(§	185	Bewg) .	

für	sonstige	bebaute	grundstücke,	für	die	sich	im	
vergleichswertverfahren	kein	vergleichswert	er-
mitteln	lässt,	sowie	für	geschäftsgrundstücke	und	
gemischt	genutzte	grundstücke,	für	die	keine	orts-
übliche	miete	zu	ermitteln	ist	(also	insbesondere	
vom	Eigentümer	selbst	genutzte	grundstücke),	ist	
das	sachwertverfahren	anzuwenden	(§§	182	Abs .	4,	
189	Bewg) .	dieses	verfahren	besteht	aus	der	Er-
mittlung	des	Bodenwerts	(§	179	Bewg)	und	des	
nach	§	190	Bewg	zu	ermittelnden	gebäudesach-
werts	(herstellungswerte	der	baulichen	und	son-
stigen	Anlagen);	die	summe	beider	Werte	bildet	
den	grundbesitzwert .	

Hinweis:
für	sämtliche	fälle	der	Bewertung	von	immobilien	
ist	stets	der	nachweis	des	niedrigeren	gemeinen	
Werts	möglich,	der	durch	den	steuerpflichtigen	
auf	eigene	kosten	zu	führen	ist	(vgl .	§	198	Bewg) .	

Eine	Begünstigung	erfährt	die	übertragung	von	
privatem	grundbesitz	insoweit,	als	der	gemeine	
Wert	von	bebauten	grundstücken	(bspw .	Ein-	und	
Zweifamilienhäuser,	mietwohngrundstücke,	Woh-
nungseigentum),	die	zu	Wohnzwecken	vermietet	
werden,	nur	zu	90%	der	steuer	unterliegt,	wenn	
diese	im	inland,	in	einem	Eu-	oder	EWr-mitglied-
staat	belegen	sind	und	nicht	zu	begünstigtem	
	Betriebsvermögen	oder	zum	begünstigten	vermö-
gen	eines	land-	und	forstwirtschaftlichen	Betriebs	
i .s .d .	§	13a	Erbstg	gehören	(vgl .	§	13c	Erbstg) .	
	Weitere	voraussetzung	ist,	dass	der	Erwerber	das	
grundstück	behält	bzw .	behalten	darf,	also	nicht	
zu	dessen	übertragung	auf	einen	dritten	verpflich-
tet	ist	(§	13c	Abs .	2	Erbstg) .

b)		Betriebsvermögen

Auch	für	die	Bewertung	von	gewerbebetrieben	
(§	95	Bewg)	und	freiberuflichen	tätigkeiten	(§	96	
Bewg)	haben	sich	durch	das	Erbschaftsteuer-
reformgesetz	gravierende	änderungen	ergeben .	
	Erfolgte	die	Ermittlung	des	Werts	des	Betriebsver-
mögens	früher	auf	der	grundlage	einer	reinen	
substanzbewertung	unter	weitgehender	Anknüp-
fung	an	die	steuerbilanzwerte,	ist	auch	insoweit	
nunmehr	die	Anknüpfung	an	den	gemeinen	Wert	
(§	11	Abs .	2	Bewg)	maßgeblich	(vgl .	§	109	Bewg) .	
demnach	sind	zur	Bewertung	des	Betriebsver-
mögens	zunächst	stichtagsnahe	veräußerungs-
vorgänge	heranzuziehen	(§	11	Abs .	2	s .	2	Bewg) .	
	Ansonsten	kann	die	Ermittlung	des	gemeinen	
Wertes	mit	hilfe	des	sogenannten	vereinfachten	
Ertragswertverfahrens	oder	auf	der	grundlage		
von	Bewertungsmethoden	erfolgen,	die	in	den	
maßgeblichen	Wirtschaftskreisen	bei	unterneh-
mens-	und	Anteilskäufen	üblich	sind .	mit	allen	
neuen	Bewertungsvorgaben	ist	regelmäßig	eine	
substantielle	Erhöhung	der	Erbschaftsteuerwerte	
verbunden,	der	keine	Absenkung	der	steuersätze	
gegenübersteht .	Bevor	unter	c)	auf	Einzelheiten	
des	vereinfachten	Ertragswertverfahrens	einge-
gangen	wird,	werden	nachfolgend	noch	einige	
	Besonderheiten	bei	der	Bewertung	von	personen-	
und	kapitalgesellschaften	dargestellt .
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Besonderheiten	bei	der	Bewertung	von	
Personengesellschaften:
Bei	personengesellschaften	soll	sich	die	Bewertung	
nach	§	11	Abs .	2	Bewg	auf	das	gesamthandsvermö-
gen	beschränken;	Ergebnisse	aus	sonder-	und	Er-
gänzungsbilanzen	bleiben	unberücksichtigt	(vgl .	
§	202	Abs .	1	s .	1	Bewg) .	das	im	Eigentum	eines	ge-
sellschafters	stehende	sonderbetriebsvermögen,	
z . B .	das	vom	gesellschafter	an	die	personengesell-
schaft	pachtweise	überlassene	Betriebsgrund-
stück,	ist	dem	für	das	gesamthandsvermögen	
	ermittelten	Wert	mit	seinem	gemeinen	Wert	hin-
zuzuaddieren	und	vorab	den	gesellschaftern	zuzu-
rechnen .	der	dann	verbleibende	gemeine	Wert	ist	
auf	die	gesellschafter	aufzuteilen .

sowohl	im	rahmen	der	Bewertung	von	Betriebs-
vermögen	als	auch	bei	der	Bewertung	von	Anteilen	
an	kapitalgesellschaften	gilt	es	zu	berücksichtigen,	
dass	das	Ergebnis	des	vereinfachten	Ertragswert-
verfahrens	sowie	das	der	üblichen	Bewertungsver-
fahren	den	substanzwert	des	Betriebsvermögens	
nicht	unterschreiten	darf	(vgl .	§	11	Abs .	2	s .	3	Bewg;	
mindestwertansatz) .	der	substanzwert	ist	die	
summe	der	gemeinen	Werte	der	zum	Betriebsver-
mögen	gehörenden	Wirtschaftsgüter	und	sonsti-
gen	aktiven	Ansätze	abzgl .	der	zum	Betriebsver-
mögen	gehörenden	schulden	und	sonstigen	
Abzüge .	

Hinweis:
Bei	vorliegen	sowohl	eines	negativen	substanz-
werts	als	auch	von	negativen	Erträgen	geht	die	
	finanzverwaltung	von	einem	Wert	von	Eur	0,--	
aus .	dies	wird	damit	begründet,	dass	der	Ertrags-
wert	nicht	weniger	als	Eur	0,--	betragen	kann .		
ob	hiervon	bei	persönlicher	haftung	des	steuer-
pflichtigen	für	die	verbindlichkeiten	abgewichen	
wird,	ist	noch	unklar .

Besonderheiten	bei	der	Bewertung	von	
Kapitalgesellschaften:
nachdem	das	stuttgarter	verfahren	in	den	Augen	
des	Bverfg	nicht	geeignet	war,	mit	Art .	3	Abs .	1	gg	
in	übereinstimmung	stehende	Ergebnisse	zu	lie-
fern,	ist	auch	der	gemeine	Wert	von	Anteilen	an	
kapitalgesellschaften,	sofern	er	sich	nicht	aus	zeit-
nahen	verkäufen	an	fremde	dritte	ableiten	lässt,	
nach	der	neuregelung	durch	das	Erbschaftsteuer-
reformgesetz	unter	Berücksichtigung	der	Ertrags-
aussichten	der	kapitalgesellschaft	oder	einer	ande-
ren,	auch	im	gewöhnlichen	geschäftsverkehr	für	
nicht	steuerliche	Zwecke	üblichen	methode	zu	
	ermitteln	(§	11	Abs .	2	s .	2	Bewg) .	hierbei	soll	eine	
	methode	angewendet	werden,	die	ein	Erwerber	
bei	der	Bemessung	des	kaufpreises	zugrunde	
	legen	würde .	dies	impliziert	eine	Bewertung	auf	
der	grundlage	des	in	der	praxis	gebräuchlichen	
	Ertragswertverfahrens	oder	nach	der	discounted	
cash	flow-methode .	Auf	dieser	grundlage	denkbar	
sind	aber	auch	Bewertungen	nach	den	in	der	pra-
xis	durchaus	gebräuchlichen	multiplikatorverfah-
ren .	die	finanzverwaltung	hat	in	einem	Anwen-
dungserlass	zu	ersten	fragen	der	Bewertung	
stellung	genommen .

c)		das	„vereinfachte	Ertragswertverfahren“

nach	maßgabe	der	§§	199	bis	203	Bewg	wird	dem	
steuerpflichtigen	das	Wahlrecht	eingeräumt,	das	
sogenannte	„vereinfachte	Ertragswertverfahren“	
zu	nutzen .	dieses	verfahren	kann	angewendet	
werden,	wenn	es	nicht	zu	offensichtlich	unzutref-
fenden	Ergebnissen	führt	(§	199	Abs .	1	Bewg)	und	
soll	die	möglichkeit	bieten,	ohne	hohen	Ermitt-
lungsaufwand	oder	kosten	für	einen	gutachter	
	einen	objektivierten	unternehmens-	bzw .	Anteils-
wert	auf	der	grundlage	der	Ertragsaussichten	nach	
§	11	Abs .	2	s .	2	Bewg	zu	ermitteln .	

der	gemeine	Wert	von	unternehmen	bzw .	unter-
nehmensanteilen	soll	hierbei	gemäß	§	200	Bewg	
nach	folgendem	schema	ermittelt	werden:

D	 Wie	erfolgt	die	Bewertung	
	 von	(Betriebs)vermögen?	
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ertrag	dar .	die	herleitung	der	anzusetzenden	Be-
triebsergebnisse	ist	in	§	202	Bewg	geregelt .	rele-
vant	ist	insbesondere	§	202	Abs .	3	Bewg,	wonach	
ein	positives	Betriebsergebnis	zur	Abgeltung	des	
Ertragsteueraufwands	pauschal	um	30%	zu	min-
dern	ist .	

der	kapitalisierungsfaktor,	mit	dem	der	zukünftig	
nachhaltig	erzielbare	Jahresertrag	multipliziert	
werden	soll,	ergibt	sich	gemäß	§	203	Bewg	aus	
dem	kehrwert	des	kapitalisierungszinssatzes .		
dieser	wiederum	setzt	sich	aus	zwei	komponen-
ten	zusammen:	Einem	variablen	Basiszinssatz	und	
einem	pauschalen,	gesetzlich	festgelegten	risiko-
zuschlag	von	4,5% .	der	Basiszins	ist	gemäß	§	203	
Abs .	2	Bewg	aus	der	langfristig	erzielbaren	rendite	
öffentlicher	Anleihen	abzuleiten;	der	maßgebende	
Zinssatz	wird	im	Bundessteuerblatt	jeweils	veröf-
fentlicht	und	ist	erstmals	am	2 .1 .2009	bekannt	ge-
geben	worden .	unter	Ansatz	des	jeweiligen	Basis-
zinses,	der	nicht	mit	dem	Basiszinssatz	i . s . d .	§	247	
BgB	zu	verwechseln	ist,	und	des	pauschalen	risiko-
zuschlags	von	4,5%	errechnen	sich	für	die	Jahre	
2009	bis	2011	folgende	kapitalisierungszinssätze	
bzw .	kapitalisierungsfaktoren:	

Hinweis:
für	die	praxis	ist	es	von	erheblicher	Bedeutung,	dass	die	vorgenannten	kapitalisierungszinssätze	bzw .		
-faktoren	entgegen	dem	ursprünglichen	Entwurf	des	gesetzes	zur	reform	des	Erbschaftsteuer-	und	
	Bewertungsrechts	nur	im	rahmen	des	vereinfachten	Ertragswertverfahrens	anzuwenden	sind .	Wird		
ein	anderes	anerkanntes,	auch	im	gewöhnlichen	geschäftsverkehr	für	nicht	steuerliche	Zwecke	übliches	
verfahren	zur	Bewertung	angewandt,	können	somit	nicht	nur	andere	Bewertungsverfahren,	sondern		
auch	andere	–	unter	Berücksichtigung	der	heutigen	kapitalmarktsituation	meist	niedrigere	–	kapitali-
sierungsfaktoren	herangezogen	werden .

D

Jahr	 Basiszins	 Kapitalisierungszinssatz	 Kapitalisierungsfaktor

2009	 3,61%	 8,11%	 12,33

2010	 3,98%	 8,48%	 11,79

2011	 3,43%	 7,93%	 12,61

Tabelle 4: Kapitalisierungszinssatz und -faktor

Zukünftig	nachhaltig	erzielbarer	Jahresertrag
x	 kapitalisierungsfaktor
=	 Ertragswert

+	 gemeiner	Wert	des	nicht	betriebs-
	 notwendigen	vermögens
+	 gemeiner	Wert	von	Beteiligungen	des	
	 Bewertungsobjekts	
+	 gemeiner	Wert	der	Wirtschaftsgüter,	
	 die	innerhalb	von	zwei	Jahren	vor	dem	
	 Bewertungsstichtag	eingelegt	wurden	
	 (§	200	Abs .	4	Bewg)

=	 Gemeiner	Wert	des	Unternehmens

die	grundlage	für	die	Bewertung	bildet	der	zukünf-
tig	nachhaltig	zu	erzielende	Jahresertrag .	dieser	ist	
aus	vereinfachungsgründen	gemäß	§	201	Abs .	2	
Bewg	regelmäßig	aus	den	Betriebsergebnissen	der	
letzten	drei	vor	dem	Bewertungsstichtag	abgelau-
fenen	Wirtschaftsjahre	herzuleiten .	deren	summe	
ist	durch	drei	zu	dividieren;	das	Ergebnis	ergibt	den	
durchschnittsertrag	und	stellt	damit	den	Jahres-
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1.		 Einführung

in	fortführung	der	intentionen,	die	ursprünglich	
mit	dem	gesetz	zur	Erleichterung	der	unterneh-
mensnachfolge	verbunden	gewesen	sind,	ist	es		
ein	kernstück	der	Erbschaftsteuerreform	gewesen,	
die	unternehmensnachfolge	durch	die	erbschaft-
steuerliche	Begünstigung	des	sogenannten	pro-
duktivvermögens	zu	erleichtern .	

unter	der	geltung	des	bisherigen	rechts	waren	
	diese	verschonungen	in	§	13a	Erbstg	geregelt .	
demnach	galt	beim	letztwilligen	oder	schenk-
weisen	Erwerb	von	privilegiertem	vermögen	zu-
nächst	ein	spezifischer	freibetrag	in	höhe	von	Eur	
225 .000,--	(§	13a	Abs .	1	Erbstg	a .f .) .	neben	diesen	
freibetrag	trat	ein	Bewertungsabschlag	von	35% .	
Erbschaftsteuerlich	privilegiertes	vermögen	wurde	
für	die	Zwecke	der	Erbschaft-	und	schenkungsteu-
er	somit	nur	mit	65%	angesetzt,	soweit	der	frei-
betrag	von	Eur	225 .000,--	überschritten	war	(vgl .	
§	13a	Abs .	2	Erbstg	a . f .) .	Weiterhin	galt	gemäß	
§	19a	Erbstg	für	natürliche	personen,	die	nach	ih-
rem	verhältnis	zum	Erblasser/schenker	der	steuer-
klasse	ii	oder	iii	unterfallen,	eine	tarifbegrenzung	
(sogenannte	„steuerklassenprivileg“),	die	in	der	
form	eines	Entlastungsbetrags	gewährt	wurde .	

die	Begünstigungen	für	die	übertragung	von	
	privilegiertem	produktivvermögen	unter	dem	Erb-
schaftsteuerreformgesetz	sind	deutlich	weiter-
gehend	als	die	bisherigen	regelungen .	dies	ist	in	
Anbetracht	der	meist	signifikant	höheren	Bewer-
tung	solchen	vermögens	(siehe	hierzu	auch	die	
Ausführungen	unter	teil	f	Ziffer	2)	aber	auch	
zwingend	erforderlich,	um	die	angestrebte	Entlas-
tung	zu	erreichen .	die	neuen	verschonungsrege-
lungen	finden	sich	in	den	§§	13a,	13b	Erbstg .	sie	
basieren	im	Wesentlichen	auf	der	gewährung	
eines	sogenannten	verschonungsabschlags	auf	
den	erbschaftsteuerlichen	Wert	des	grundsätzlich	
begünstigten	vermögens .	dieser	verschonungs-
abschlag	selbst	wird	allerdings	wiederum	nur	
	unter	bestimmten	voraussetzungen	und	Bedin-
gungen	gewährt,	um	aus	sicht	des	gesetzgebers	
ungerechtfertigte	inanspruchnahmen	der	Be-
günstigungen	zu	vermeiden .

Erste	voraussetzung	für	die	gewährung	der	erb-
schaftsteuerlichen	Begünstigungen	ist,	dass	es	
sich	um	grundsätzlich	begünstigtes	vermögen	
handelt .	der	umfang	des	dem	grunde	nach	be-
günstigten	vermögens	entspricht	weitgehend		
den	vermögensarten,	die	bereits	bislang	in	den	
	Begünstigungsbereich	des	§	13a	Erbstg	a .f .	ge-
fallen	sind .	dem	grunde	nach	begünstigt	sind	
	gemäß	§	13b	Abs .	1	Erbstg:

p	 inländisches	land-	und	forstwirtschaftliches	
vermögen,

p	 inländisches	Betriebsvermögen	(§§	95	–	97	
Bewg)	beim	Erwerb	eines	ganzen	gewerbebe-
triebs,	eines	teilbetriebs	oder	eines	Anteils	an	
einer	gewerblichen	oder	gewerblich	geprägten	
personengesellschaft	(§	15	Abs .	1	s .	1	nr .	2,	Abs .	3	
Estg)	einer	freiberufler-praxis	(§	18	Abs .	4	Estg)	
oder	eines	Anteils	eines	persönlich	haftenden	
gesellschafters	einer	kgaA	oder	eines	Anteils	
hieran,

p	 Anteile	an	einer	kapitalgesellschaft,	an	der	der	
Erblasser	oder	schenker	mit	mehr	als	25%	un-
mittelbar	beteiligt	gewesen	ist,	wobei	dies	vor-
aussetzt,	dass	die	gesellschaft	ihren	sitz	oder	
ihre	geschäftsleitung	im	inland	oder	in	einem	
Eu-/EWr-mitgliedstaat	hat .	Auf	die	Belegen-
heit	des	Betriebsvermögens	kommt	es	nicht	an .

Ein	problem	besteht	darin,	dass	bei	vielen	fami-
lien-kapitalgesellschaften	die	einzelnen	Anteile	
der	familienmitglieder	häufig	nicht	mehr	die	vor-
stehend	genannte	mindestbeteiligungsquote	er-
reichen .	der	gesetzgeber	ermöglicht	deshalb	unter	
bestimmten	voraussetzungen	eine	Zusammen-
rechnung	aller	Anteile,	wenn	sich	der	Erblasser	
oder	schenker	und	die	weiteren	gesellschafter	un-
tereinander	durch	bestimmte	wechselseitige	ver-
pflichtungen	bzgl .	der	Anteile	binden	(Abschluss	
einer	sogenannten	„poolvereinbarung“;	vgl .	§	13b	
Abs .	1	nr .	3	s .	2	Erbstg) .	Zur	inhaltlichen	Ausge-
staltung	einer	poolvereinbarung	wird	auf	die	nach-
folgenden	Ausführungen	unter	teil	f,	Ziffer	1	d)	
hingewiesen .

E	 Welche	Verschonungs-
	 regelungen	gibt	es	für	
	 Betriebsvermögen?	



1�

Praxisleitfaden erbschaftsteuer

Hinweis:
Ausländisches	Betriebsvermögen	eines	Einzel-
unternehmens	oder	einer	personengesellschaft		
ist	begünstigt,	soweit	es	einer	Betriebsstätte	in	
einem	Eu-	oder	EWr-mitgliedstaat	dient .	dement-
sprechend	kann	auch	eine	qualifizierte	Beteiligung	
an	einer	drittlandsgesellschaft	(z .B .	einer	in	den	
usA	oder	der	schweiz	angesiedelten	gesellschaft)	
begünstigt	sein,	wenn	sie	über	eine	Eu-kapital-
gesellschaft,	ein	Einzelunternehmen	bzw .	eine	
	gewerbliche	oder	gewerblich	geprägte	Eu-perso-
nengesellschaft	gehalten	wird .	leider	hat	das	
	Bayerische	staatsministerium	der	finanzen	mit	
zwei	im	Juli	2010	veröffentlichten	Erlassen	für	
	verunsicherung	darüber	gesorgt,	ob	allgemein	
	davon	ausgegangen	werden	kann,	dass	in	perso-
nengesellschaften	gehaltene	drittlandskapital-	
und	drittlandspersonengesellschaften	erbschaft-
steuerlich	begünstigt	sind7 .

2.		Ausnahmen	von	der	Begünstigung

um	insbesondere	ausschließlich	vermögensver-
waltend	tätige	gesellschaften	(z . B .	vermögensver-
waltende	gmbhs	oder	gmbh	&	co .	kgs)	aus	dem	
Begünstigungsbereich	herauszunehmen,	hat	der	
gesetzgeber	in	§	13b	Abs .	2	Erbstg	den	Begriff	des	
sogenannten	verwaltungsvermögens	eingeführt .	
das	gesamte,	dem	grunde	nach	begünstigte	ver-
mögen	kommt	nur	dann	in	den	genuss	der	ver-
schonungsregelungen,	wenn	es	zu	nicht	mehr	als	
50%	aus	verwaltungsvermögen	besteht .	der	An-
teil	des	verwaltungsvermögens	am	gemeinen	
Wert	des	Betriebs	bestimmt	sich	hierbei	nach	dem	
verhältnis	der	summe	der	gemeinen	Werte	der	
Einzelwirtschaftsgüter	des	verwaltungsvermögens	
zum	gemeinen	Wert	des	Betriebs	(§	13b	Abs .	2	s .	4	
Erbstg) .	

Zum	verwaltungsvermögen	gehören	nach	§	13b	
Abs .	2	s .	1	nr .	1	–	5	Erbstg	vor	allem:

p	 fremdvermietete	grundstücke,	d . h .	dritten	zur	
nutzung	überlassene	grundstücke,	grund-
stücksteile,	grundstücksgleiche	rechte	und	
Bauten;

p	 Anteile	an	kapitalgesellschaften	von	bis	zu	ein-
schließlich	25%,	soweit	diese	nicht	dem	haupt-
zweck	des	gewerbebetriebs	eines	kreditinsti-
tuts,	eines	finanzdienstleistungsinstituts	oder	
eines	versicherungsunternehmens	zuzurechnen	
sind;

p	 mitunternehmerschaften	und	Anteile	an	kapi-
talgesellschaften	von	mehr	als	25%,	wenn	bei	
diesen	das	verwaltungsvermögen	mehr	als	
50%	beträgt;

p	 Wertpapiere	sowie	vergleichbare	forderungen,	
die	nicht	dem	hauptzweck	des	gewerbebe-
triebs	eines	kreditinstituts,	eines	finanzdienst-
leistungsinstituts	oder	eines	versicherungs-
unternehmens	zuzurechnen	sind;

p	 kunstgegenstände,	kunstsammlungen,	wis-
senschaftliche	sammlungen,	Bibliotheken	und	
Archive,	münzen,	Edelmetalle	und	Edelstein,	so-
fern	der	handel	mit	diesen	gegenständen	oder	
deren	verarbeitung	nicht	den	hauptzweck	des	
gewerbebetriebs	darstellt .	

Hinweis:
in	§	13b	Abs .	2	s .	1	nr .	1	Erbstg	erfährt	die	weite	
	formulierung	des	nicht	steuerbegünstigten	ver-
waltungsvermögens	in	Bezug	auf	fremdvermie-
teten	grundbesitz	jedoch	Einschränkungen .	dem-
nach	ist	die	grundstücksvermietung	an	dritte	
insbesondere	dann	nicht	schädlich,	wenn	sie	im	
rahmen	von	Betriebsaufspaltungen	oder	Betriebs-
verpachtungen	erfolgt	oder	die	überlassung	der	
grundstücke	im	konzernverbund	i . s . d .	§	4h	Estg	
stattfindet .	Ebenso	wird	den	Wohnungsunterneh-
men	durch	§	13b	Abs .	2	s .	1	nr .	1	lit .	d)	Erbstg	die	
	inanspruchnahme	der	verschonungsregeln	für	
	produktivvermögen	eröffnet .

E

7	_	 vgl .	Erlasse	des	Bayerischen	finanzministeriums	vom	
9 .	Juli	2010,	Az .:	34	–	s	3812a	–	018	–	dstr	2010,	s .	1575	und	vom	
12 .	Juli	2010,	Az .:	34	–	s	3812a	–	018	–	28	364/10	–	dstr	2010,	
s .	1626 .



Praxisleitfaden erbschaftsteuer

20

um	zu	vermeiden,	dass	steuerpflichtige	durch	die	
kurz	vor	einer	übertragung	erfolgende	Einlage		
von	verwaltungsvermögen	dieses	zu	steuerlich	
	begünstigtem	produktivvermögen	machen,	ordnet	
§	13b	Abs .	2	s .	3	Erbstg	an,	dass	verwaltungsver-
mögen	i .s .d .	§	13b	Abs .	2	s .	2	nr .	1	–	5	Erbstg	dann	
nicht	zum	begünstigten	vermögen	gehört,	wenn	
solches	dem	Betrieb	im	Besteuerungszeitpunkt	
weniger	als	zwei	Jahre	zuzurechnen	war .	Junges	
verwaltungsvermögen	muss	aber	nicht	zwingend	
von	„Außen“	zugeführt	werden,	sondern	kann	–	
mit	schädlichen	folgen	–	auch	bei	umschichtung	
von	Betriebsvermögen	entstehen .

3.		Verschonungsabschlag	–	Abzugsbetrag

im	rahmen	der	Begünstigung	nach	§	13a	Erbstg	
stellt	der	gesetzgeber	dem	steuerpflichtigen	zwei	
verschonungsmodelle	zur	Wahl .	nach	dem	grund-
modell	(regelverschonung)	bleibt	das	begünstigte	
vermögen	zu	85%	außer	Ansatz;	lediglich	15%	des	
Werts	der	wirtschaftlichen	Einheit	wird	also	der	
Besteuerung	unterworfen .	das	weitergehende	
	optionsmodell	(verschonungsoption)	sieht	einen	
verschonungsabschlag	i . h . v .	100%	vor .	Während	
die	inanspruchnahme	der	regelverschonung	vor-
aussetzt,	dass	das	gesamte,	dem	grunde	nach	be-
günstigte	vermögen	zu	nicht	mehr	als	50%	aus	
verwaltungsvermögen	besteht	(vgl .	§	13b	Abs .	2		
s .	1	Erbstg),	kommt	die	inanspruchnahme	der	ver-
schonungsoption	von	vornherein	nur	in	Betracht,	
wenn	der	Anteil	des	verwaltungsvermögens	am	
Betriebsvermögen	nicht	mehr	als	10%	beträgt	(vgl .	
§	13a	Abs .	8	nr .	3	Erbstg) .	

Zur	weiteren	schonung	von	kleinbetrieben	wird	
für	den	im	rahmen	der	regelverschonung	sofort	
zu	versteuernden	teil	des	begünstigten	Betriebs-
vermögens	ein	sogenannter	Abzugsbetrag	i . h .v .	
Eur	150 .000,--	gewährt	(§	13a	Abs .	2	s .	1	Erbstg) .	
damit	kann	Betriebsvermögen	mit	einem	Wert	
von	bis	zu	Eur	1	mio .	auch	ohne	inanspruchnahme	
der	verschonungsoption	komplett	steuerfrei	über-
tragen	werden .	Ergänzend	tritt	eine	gleitklausel	
hinzu .	der	Abzugsbetrag	von	Eur	150 .000,--	verrin-
gert	sich,	wenn	der	Wert	des	Betriebsvermögens	

insgesamt	die	grenze	von	Eur	150 .000,--	über-
steigt,	um	50%	des	diese	Wertgrenze	überstei-
genden	Betrags	(§	13a	Abs .	2	s .	2	Erbstg) .	Beträgt	
der	gemeine	Wert	des	Betriebsvermögens	mehr	
als	Eur	3	mio .,	ist	der	Abzugsbetrag	somit	auf	
Eur	0,--	abgeschmolzen .	

4.		Tarifbegrenzung	nach	§	19a	ErbStG

Wie	bereits	nach	altem	Erbschaftsrecht	enthält	
§	19a	Erbstg	eine	tarifbegrenzung	für	den	fall,	
dass	begünstigtes	produktivvermögen	einem	Er-
werber	der	steuerklasse	ii	bzw .	iii	übertragen	wird .	
diese	tarifbegrenzung	kann	nur	von	natürlichen	
personen	als	Erwerbern	in	Anspruch	genommen	
werden	(vgl .	§	19a	Abs .	1	Erbstg) .

die	Begünstigung	besteht	in	der	möglichkeit,	einen	
sogenannten	Entlastungsbetrag	von	der	festzu-
setzenden	steuer	abzuziehen	(§	19a	Abs .	4	i .v .m .	
Abs	1	Erbstg) .	dieser	Entlastungsbetrag	wird	in	der	
Weise	ermittelt,	dass	die	auf	das	nach	§	19a	Erbstg	
begünstigte	vermögen	entfallene	steuer	sowohl	
nach	der	regelsteuerklasse	als	auch	nach	der	steu-
erklasse	i	ermittelt	wird	(vgl .	§	19a	Abs .	4	Erbstg) .	
die	im	bisherigen	recht	vorgesehene	kürzung	des	
Entlastungsbetrags	um	12%	auf	88%	findet	nach	
neuem	recht	nicht	mehr	statt .

5.		Auflagen	zur	Inanspruchnahme	der	
	 Begünstigung

durch	die	Einführung	der	neuen	verschonungsre-
gelungen	sollen	nur	diejenigen	unternehmen	von	
der	steuer	entlastet	werden,	bei	denen	im	Zuge	
des	Betriebsübergangs	die	Arbeitsplätze	durch	
eine	langfristige	unternehmensfortführung	weit-
gehend	gesichert	werden .	um	den	verschonungs-
abschlag	ungeschmälert	in	Anspruch	nehmen	zu	
können,	setzen	deshalb	beide	modelle	die	Einhal-
tung	einer	Behaltensfrist	sowie	die	Aufrechterhal-
tung	einer	mindestlohnsumme	im	Betrieb	voraus .	
gleiches	gilt	für	die	Begünstigung	nach	§	19a	
Erbstg .
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a)		Behaltensregelungen

die	uneingeschränkte	inanspruchnahme	der	ver-
schonung	setzt	zunächst	voraus,	dass	innerhalb	
von	fünf	Jahren	(regelverschonung)	bzw .	von	
	sieben	Jahren	(verschonungsoption)	keine	der	in	
§	13a	Abs .	5	Erbstg	genannten	handlungen	vor-
genommen	werden	(die	Behaltensfristen	wurden	
durch	das	Wachstumsbeschleunigungsgesetz	
rückwirkend	zum	1 .1 .2009	von	sieben	auf	fünf	bzw .	
von	zehn	auf	sieben	Jahre	verkürzt) .	schädlich	sind	
demnach:

p	 Betriebsaufgabe;
p	 (teil-)Betriebsveräußerung;
p	 teil-)veräußerung	oder	verdeckte	Einlage	von	
Anteilen	an	kapitalgesellschaften;

p	 veräußerung	des	übertragenen	land-	und	
	forstwirtschaftlichen	vermögens	und	der	selbst	
bewirtschafteten	grundstücke;

p	 veräußerung	wesentlicher	Betriebsgrundlagen	
oder	deren	überführung	in	das	privatvermö-
gen;

p	 überentnahmen	durch	den	inhaber	eines	ge-
werbebetriebs	in	der	Weise,	dass	die	im	über-
wachungszeitraum	getätigten	Entnahmen	die	
summe	seiner	Einlagen	und	der	ihm	zuzurech-
nenden	gewinne	und	gewinnanteile	seit	dem	
Erwerb	um	mehr	als	Eur	150 .000,--	übersteigen	
(bis	31 .12 .2008:	Eur	52 .000,--);	bei	Ausschüttun-
gen	an	gesellschafter	einer	kapitalgesellschaft	
ist	sinngemäß	zu	verfahren;

p	 Aufhebung	der	verfügungsbeschränkungen	
oder	stimmrechtsbündelung,	wenn	die	Begüns-
tigung	für	Anteile	an	kapitalgesellschaften	
durch	ein	„pooling“	erreicht	wurde .

die	schädlichen	verfügungen	entsprechen	damit	
weitgehend	den	handlungen,	die	bereits	unter	der	
geltung	des	bisherigen	rechts	zu	einem	nachträg-
lichen	Wegfall	des	Betriebsvermögensfreibetrages	
und	des	Bewertungsabschlages	geführt	haben .	
Entfallen	ist	aber	die	schädlichkeit	von	unterneh-
mensumstrukturierungen,	indem	bei	Anteilen	an	
kapitalgesellschaften	umwandlungen	nicht	mehr	
zu	einer	nachversteuerung	führen .	

Hinweis:
von	der	rechtsprechung	wurde	in	Zusammenhang	
mit	der	Auslegung	von	§	13a	Abs .	5	Erbstg	a .f .	
mehrmals	bestätigt,	dass	der	insolvenzfall	den	
nachsteuertatbestand	der	Aufgabe	des	gewerbe-
betriebs	oder	des	mitunternehmeranteils	erfüllt8 .	
dementsprechend	ist	davon	auszugehen,	dass	
auch	künftig	die	insolvenz	als	verstoß	gegen	die	
Auflage	zur	fortführung	des	unternehmens	ange-
sehen	wird .9	Auch	die	übertragung	gegen	versor-
gungsleistungen	ist	bisher	als	schädlicher	vorgang	
im	sinne	der	Behaltensfristen	angesehen	worden,	
obwohl	es	sich	hierbei	aus	ertragsteuerlicher	sicht	
um	ein	unentgeltliches	rechtsgeschäft	handelt .	

verstöße	gegen	die	Behaltensfrist	führen	zu	einer	
nachversteuerung	in	form	eines	nach	vollen	Jahren	
bemessenen	anteiligen	Wegfalls	der	verschonung	
(§	13a	Abs .	5	s .	2	Erbstg;	pro-rata-temporis-rege-
lung) .	das	im	ursprünglichen	Entwurf	des	Erb-
schaftsteuerreformgesetzes	zunächst	vorgesehene	
„fallbeil-prinzip“	wurde	im	weiteren	gesetzge-
bungsverfahren	aufgegeben;	bei	schädlichen	über-
entnahmen	(§	13a	Abs .	5	s .	1	nr .	3	Erbstg)	gilt	dies	
	allerdings	nicht .10

Bei	einem	verstoß	gegen	die	Behaltensfrist	kann	
eine	nachversteuerung	vermieden	werden,	wenn	
der	veräußerungserlös	innerhalb	einer	frist	von	
sechs	monaten	reinvestiert	wird	(reinvestitions-
klausel	gemäß	§	13a	Abs .	5	s .	4	Erbstg) .	hierbei	hat	
die	reinvestition	innerhalb	derselben	vermögens-
art	zu	erfolgen;	wird	der	gewinn	in	das	privatver-
mögen	entnommen,	ist	eine	reinvestition	nicht	
mehr	möglich .11	im	fall	von	überentnahmen	greift	
die	reinvestitionsklausel	ebenfalls	nicht .	

E

8	_	 vgl .	zuletzt	Bfh-urteil	vom	4 .	februar	2010,	dstr	2010,	805 .
9	_	 so	auch	der	AEErbstg	vom	25 .	Juni	2009,	BstBl	i	2009,	713,	
Abschnitt	10	Abs .	1	s .	2
10	_	 vgl .	AEErbstg	vom	25 .	Juni	2009,	BstBl	i	2009,	713,	
Abschnitt	12,	h	12
11	_	 AEErbstg,	BstBl	i	2009,	713,	Abschnitt	15	s .	6
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b)		mindestlohnsumme

Weiterhin	setzt	der	Erhalt	des	verschonungsab-
schlags	die	Aufrechterhaltung	einer	mindestlohn-
summe	im	Betrieb	voraus .	die	mindestlohnsumme	
wird	somit	vom	gesetzgeber	als	indikator	für	den	
Erhalt	von	Arbeitsplätzen	verwendet .	diese	erfor-
derliche	mindestlohnsumme	wird	erreicht,	wenn	
die	summe	der	maßgeblichen	jährlichen	lohnsum-
men	des	Betriebs

p	 bei	der	regelverschonung	nach	fünfjähriger	
lohnsummenfrist	(überwachungszeitraum)	
nicht	unterhalb	von	400%	der	Ausgangslohn-
summe	liegt	(§	13a	Abs .	1	s .	2	Erbstg)	oder	

p	 bei	der	verschonungsoption	sieben	Jahre	nach	
dem	Erwerb	mindestens	700%	der	Ausgangs-
lohnsumme	beträgt	(mindestlohnsumme)	
(§	13a	Abs .	8	nr .	1	Erbstg) .	

Basis	der	lohnsummenregelung	ist	die	Ausgangs-
lohnsumme	der	letzten	fünf	vor	dem	Zeitpunkt	
der	Entstehung	der	steuer	endenden	Wirtschafts-
jahre	(§	13a	Abs .	1	s .	3	Erbstg) .	Wird	die	mindest-
lohnsumme	von	400%	bzw .	700%	am	Ende	der	
lohnsummenfrist	unterschritten,	vermindert	sich	
der	verschonungsabschlag	von	85%	bzw .	100%	mit	
Wirkung	für	die	vergangenheit	in	dem	gleichen	
prozentualen	umfang,	wie	die	mindestlohnsum-
me	unterschritten	wird	(§	13a	Abs .	1	s .	5	Erbstg) .

Einen	zusammenfassenden	überblick	über	die	
	verschonungsregelungen	und	damit	verbundene	
voraussetzungen	vermittelt	die	nachfolgende	
übersicht:

	
	

E

Tabelle 5: Verschonungsregelungen

E	 Welche	Verschonungs-
	 regelungen	gibt	es	für	
	 Betriebsvermögen?	

	 	 §	13b	Abs.	4	ErbStG	 §	13a	Abs.	8	ErbStG
	 	 (Regelverschonung)	 (Optionsmodell)

Grundvoraussetzung

p	 höchstquote	verwaltungsvermögen	 50%	 10%
	

Rechtsfolge

p	 verschonungsabschlag	 85%	 100%

p	 sofortbesteuerung		 15%	 0%

p	 sofortbesteuerung	Junges	
	 verwaltungsvermögen	 100%	 100%

p	 Abzugsbetrag	mit	Abschmelzung	 Eur	150 .000

p	 tarifentlastung	 für	natürliche	personen
	 	 stkl	ii	und	iii

Folgevoraussetzungen

p	 Behaltensfristen-/lohnsummenfrist	 5	Jahre	 7	Jahre

p	 lohnsumme		 400%	 700%
	 entspricht	ø	pro	Jahr		 80%	 100%
	
Ausnahme	 Ausgangslohnsumme	Eur	0,--	oder	Betrieb	
	 	 nicht	mehr	als	20	Beschäftigte

p	 nachversteuerung
		 vermögensverhaftung	 Zeitanteilig	(pro-rata-temporis-regelung)
		 entspricht	pro	Jahr	 20%									 14,28%

		 lohnsumme	 im	prozentualen	umfang	der	unterschreitung
		
überentnahmeregelung	 nach	5	Jahren	 nach	7	Jahren
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die	mit	dem	Erbschaftsteuerreformgesetz	verbun-
dene	Einführung	umfangreicher	verschonungsab-
schläge	auf	begünstigtes	Betriebsvermögen	kann	
die	unternehmensnachfolge	erheblich	erleichtern .	
die	inanspruchnahme	der	verschonungsabschläge	
ist	aber	kein	Automatismus .	vielmehr	bedarf	es		
in	diesem	Zusammenhang	optimierender	überle-
gungen .	Eine	Auswahl	hiervon	soll	nachfolgend	im	
überblick	vorgestellt	werden:

1.		 Nutzung	und	Optimierung	der	Verschonungs-
	 regelungen	für	Betriebsvermögen

a)		gestaltungsmöglichkeiten	in	Bezug	auf	die	
	 lohnsummenklausel

dem	Erwerber	von	begünstigtem	vermögen	droht	
eine	nachversteuerung,	wenn	die	lohnsumme	des	
erworbenen	Betriebs	innerhalb	der	gesetzlich	defi-
nierten	fristen	von	5	bzw .	7	Jahren	nicht	die	gefor-
derte	mindestlohnsumme	erreicht .	

Zunächst	greift	die	lohnsummenklausel	nur,	wenn	
der	Betrieb	mehr	als	20	Beschäftigte	hat .	insbeson-
dere	bei	holdingstrukturen,	bei	denen	die	holding-
gesellschaft	über	nicht	mehr	als	20	Beschäftigte	
verfügt,	findet	nach	dem	gesetzeswortlaut	in	§	13a	
Abs .	1	satz	4	Erbstg	die	lohnsummenregelung	
	keine	Anwendung .	Allerdings	ist	die	finanzverwal-
tung	in	ihrem	Anwendungserlass	zur	Erbschaft-
steuer	derzeit	anderer	meinung	und	führt	dort	aus,	
dass	bei	der	prüfung,	ob	die	mindestarbeitnehmer-
zahl	erreicht	wird,	auch	die	Arbeitnehmer	nachge-
ordneter	gesellschaften	einzubeziehen	sind .	

ist	allerdings	die	grenze	von	20	mitarbeitern	über-
schritten,	findet	die	lohnsummenregelung	Anwen-
dung .	die	im	folgenden	beispielhaft	genannten	
gestaltungen	können	vor	bzw .	nach	der	übertra-
gung	die	Anwendung	der	lohnsummenklausel	
entschärfen:

p	 die	Anzahl	der	mitarbeiter	bzw .	die	Ausgangs-
lohnsumme	kann	im	vorfeld	einer	übertragung	
durch	Auslagerung	von	Arbeitskräften	auf	eine	
servicegesellschaft	bzw .	durch	neubesetzung	
frei	werdender	stellen	durch	leiharbeitnehmer,	

aber	auch	durch	verlagerung	von	lohnintensi-
ven	teilbereichen	auf	tochtergesellschaften	in	
drittländer	gesenkt	werden .

p	 durch	die	steuerung	von	gehältern	bei	ge-
schäftsführenden	gesellschaftern	einer	kapital-
gesellschaft	bis	hin	zum	gehaltsverzicht	vor	
übertragung	oder	durch	die	Erhöhung	des	ge-
halts	nach	übertragung	des	Betriebs	im	rah-
men	der	steuerlichen	Angemessenheit	kann	
eine	Beeinflussung	der	lohnsumme	erfolgen .

p	 Ein	kauf	von	unternehmensteilen	kurz	vor	oder	
nach	der	übertragung	der	Anteile	hat	einen	
	stabilisierenden	Einfluss	auf	die	zukünftige	
lohnsumme .	

p	 nach	der	übertragung	des	Betriebs	kann	zur	
vermeidung	der	nachversteuerung	die	min-
destlohnsumme	durch	eine	verlagerung	von	
	Arbeitsplätzen	vom	drittland	in	ein	EWr-land	
oder	ins	inland	förderlich	sein .	Auch	eine	um-
wandlung	von	leiharbeitsstellen	in	direkte	
	Arbeitsverhältnisse	führt	zu	einer	steigerung	
der	relevanten	lohnsumme .	

Hinweis:
Auf	jeden	fall	ist	es	anzuraten,	die	Einhaltung	der	
mindestlohnsumme	sehr	sorgfältig	unternehmens-
intern	bzw .	durch	Einbindung	des	steuerberaters	
zu	überwachen .	

b)		gestaltungsmöglichkeiten	in	Bezug	auf	das	
	 verwaltungsvermögen

die	erbschaftsteuerlichen	vergünstigungen	greifen	
wie	dargestellt	nur	dann,	wenn	das	verwaltungs-
vermögen	nicht	über	50%,	bzw .	bei	vollständiger	
steuerbefreiung	sogar	nicht	über	10%	liegt .	durch	
den	vergleich	des	verwaltungsvermögens	als	Brut-
togröße	mit	dem	unternehmenswert	als	netto-
größe	kann	die	grenze	im	Einzelfall	sehr	schnell	
	erreicht	werden .	deshalb	empfiehlt	es	sich,	die		
verwaltungsvermögensquote	frühzeitig	zu	identi-
fizieren	und	zu	steuern .

F
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liegt	der	Anteil	des	verwaltungsvermögens	über	
der	gewünschten	Quote,	kann	die	Quote	durch	
	folgende	gestaltungen	vor	einer	übertragung	
	gemindert	werden:

p	 schädliches	verwaltungsvermögen	kann	z . B .		
an	eine	andere	gesellschaft	veräußert	werden .	
Ertragsteuerliche	Belastungen	durch	Aufde-
ckung	der	stillen	reserven	können	bspw .	durch	
Bildung	einer	rücklage	nach	§	6b	Estg	kompen-
siert	werden .

p	 Auch	durch	eine	realteilung	oder	spaltung	von	
gesellschaften	kann	eine	änderung	der	verwal-
tungsvermögensverhältnisse	und	so	eine	Be-
günstigung	des	zu	übertragenden	vermögens	
ohne	ertragsteuerliche	Aufdeckung	von	stillen	
reserven	herbeigeführt	werden .	

p	 schädliches	verwaltungsvermögen	kann	durch	
übertragung	in	ein	anderes	Betriebsvermögen	
nach	§	6	Abs .	5	Estg	ertragsteuerlich	zum	Buch-
wert	eliminiert	werden .	

p	 denkbar	ist	auch	die	verschmelzung	von	gesell-
schaften	mit	unterschiedlichen	verwaltungs-
vermögensquoten .

p	 innerhalb	eines	konzerns	kann	durch	geschickte	
verlagerung	von	verwaltungsvermögen	die	ver-
waltungsvermögensquote	optimiert	werden .	

p	 Wird	eine	vollständige	freistellung	des	vermö-
gens	angestrebt,	so	kann	durch	übertragung	
von	verwaltungsvermögen	auf	tochtergesell-
schaften	die	hürde	der	10%-grenze	bei	der	
muttergesellschaft	eingehalten	werden .	Auf	
der	Ebene	der	tochtergesellschaften	bleibt	es	
nach	dem	Wortlaut	des	gesetzes	(§	13a	Abs .	8	
nr .	3	Erbstg)	bei	zulässigen	50%	verwaltungs-
vermögen .	die	ursprünglich	mit	dem	Jahres-
steuergesetz	2010	geplante	veränderung	in	
	diesem	Bereich	wurde	kurzfristig	wieder	
	gestrichen .	

p	 Besonderes	Augenmerk	sollte	auf	die	vermei-
dung	sogenannten	jungen	verwaltungsvermö-
gens	gelegt	werden .	hiervon	wird	gesprochen,	

wenn	das	verwaltungsvermögen	innerhalb	der	
letzten	zwei	Jahre	vor	dem	Erbfall	bzw .	der	
schenkung	in	das	Betriebsvermögen	eingelegt	
wurde .	dieses	verwaltungsvermögen	wird	nach	
dem	gesetzeswortlaut	überhaupt	nicht	be-
günstigt .	deshalb	sollte	eine	stetige	kritische	
überprüfung	von	Beständen	des	jungen	ver-
waltungsvermögens	erfolgen .	sofern	möglich,	
sollte	dieses	im	vorfeld	einer	übertragung	in	
begünstigtes	vermögen	umgewandelt	werden,	
z . B .	indem	ein	vorhandener	Wertpapierbestand	
rechtzeitig	vor	dem	übertragungsvorgang	in	
anderweitige	unschädliche	geldanlagen	(z . B .	
Bankguthaben)	umgewandelt	wird .	Auch	die	
maßnahmen	zur	optimierung	der	verwaltungs-
vermögensquote	können	dazu	führen,	dass	jun-
ges	verwaltungsvermögen	entsteht,	so	dass	für	
evtl .	gestaltungen	eine	längere	vorlaufzeit	ein-
geplant	werden	muss .

p	 letztendlich	kann	auch	durch	die	kurzfristige	
Zuführung	von	begünstigten	vermögenswer-
ten	des	privatvermögens,	z . B .	durch	Barmittel	
oder	forderungen,	der	unternehmenswert	
	erhöht	und	die	verwaltungsvermögensquote	
	gesenkt	werden .	dies	hat	zudem	den	weiteren	
vorteil,	dass	dieses	vermögen	nun	von	den	
	Begünstigungen	profitiert,	was	im	privatver-
mögen	nicht	der	fall	gewesen	wäre .	in	diesem	
Zusammenhang	werden	auch	sogenannte	
cash-gesellschaften	diskutiert,	die	bspw .	zu	
dem	Zweck	gegründet	werden,	vorhandene	
geldbestände	des	privatvermögens	in	ein	Be-
triebsvermögen	zu	überführen	und	in	diesem	
Zusammenhang	die	verschonungsregelungen	
in	Anspruch	zu	nehmen .	in	Abhängigkeit	vom	
Einzelfall	kann	hier	aber	sehr	wohl	die	Anwen-
dung	eines	missbrauchstatbestandes	durch	die	
finanzverwaltung	drohen .	dieses	risikos	sollte	
man	sich	bewusst	sein .	deshalb	gilt	es,	alle	vor-	
und	nachteile	einer	solchen	gestaltung,	u .	a .	
auch	die	ertragsteuerlichen	Aspekte,	miteinan-
der	abzuwägen .	
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c)		Einbezug	von	drittlandsvermögen	in	die		
	 verschonungsregelungen

im	privatvermögen	gehaltene	Anteile	an	kapital-
gesellschaften,	die	weder	ihren	sitz	noch	ihre	
	geschäftsleitung	im	inland	bzw .	einem	Eu-/EWr-
staat	haben,	werden	nicht	als	begünstigtes	ver-
mögen	eingestuft .	Etwas	anderes	gilt	hingegen,	
wenn	die	Anteile	in	einem	inländischen	oder	Eu-	
bzw .	EWr-Betriebsvermögen	gehalten	werden .

Aus	diesem	grund	kann	es	sich	empfehlen,	die	im	
	privatvermögen	gehaltene	Beteiligung	vor	einer	
übertragung	in	das	Betriebsvermögen	einzulegen .	
die	ertragsteuerlichen	konsequenzen	hieraus	sind	
aber	detailliert	zu	prüfen .	deshalb	muss	für	eine	
solche	maßnahme	immer	ein	ausreichendes	Zeit-
fenster	kalkuliert	und	es	müssen	die	ertragsteuer-
lichen	mit	den	erbschaftsteuerlichen	Auswirkun-
gen	gegeneinander	abgewogen	werden .	

d)	 Abschluss	eines	poolvertrages

Anteile	an	kapitalgesellschaften	sind	nur	dann	be-
günstigt,	wenn	die	unmittelbare	Beteiligung	mehr	
als	25%	beträgt .	Allerdings	besteht	die	möglichkeit,	
Anteile	verschiedener	gesellschafter	durch	einen	
stimmbindungsvertrag	(poolvertrag)	zusammen-
zufassen	und	auf	diese	Weise	eine	Zusammenrech-
nung	zu	erreichen	(vgl .	§	13b	Abs .	1	nr .	3	s .	2	Erbstg) .	

das	gesetz	stellt	an	den	Abschluss	eines	solchen	
poolvertrages	aber	ganz	bestimmte	Anforderun-
gen .	so	verlangt	das	gesetz,	dass	sich	die	mitglie-
der	eines	solchen	pools	in	ihrer	verfügungsfreiheit	
	dadurch	beschränken,	dass	sie	sich	verpflichten:

p	 über	ihre	Anteile	nur	einheitlich	zu	verfügen
oder
p	 ausschließlich	auf	andere,	derselben	verpflich-
tung	unterliegende	Anteilseigner	zu	übertragen

und
p	 das	stimmrecht	gegenüber	nicht	gebundenen	
gesellschaftern	einheitlich	auszuüben .	

die	finanzverwaltung	hat	zwischenzeitlich	durch	
eine	klarstellung	des	Anwendungserlasses	sowie	

im	Wege	weiterer	verfügungen	versucht,	einen	
teil	der	mit	der	Ausgestaltung	solcher	poolverträge	
verbundenen	fragen	zu	klären .	dennoch	bleibt	der	
Abschluss	eines	poolvertrages	ein	sehr	komplexer	
regelungsvorgang,	der	ggf .	auch	tief	in	die	gesell-
schafterrechte	eingreift .	

Welche	Bedeutung	einer	solchen	poolregelung	zu-
kommen	kann,	kann	das	folgende	Beispiel	verdeut-
lichen:

Beispiel:
Ein in der Rechtsform einer GmbH in der 4. Genera-
tion geführtes Familienunternehmen gehört zehn 
Gesellschaftern, von denen keiner mehr als 20 %  
der Anteile hält. Einer der Gesellschafter stirbt und 
hinterlässt seine 12 %ige Beteiligung seinen beiden 
Kindern zu gleichen Teilen. Die Gesellschaft wird mit 
einem Verkehrswert von EUR 50 Mio. bewertet.

Nachdem der Erblasser nur mit 12 % an der Kapital-
gesellschaft beteiligt ist, stellen die zu vererbenden 
Anteile kein begünstigtes Vermögen im Sinne des 
neuen Erbschaftsteuergesetzes dar. Dies ließe sich 
dadurch vermeiden, dass – wie oben beschrieben – 
der Erblasser noch vor dem Ableben einen Poolver-
trag abschließt.

Kommt mangels eines Poolvertrages ein Verscho-
nungsabschlag nicht in Betracht, so bemisst sich die 
Steuer auf Basis des anteilig auf die vererbten An-
teile entfallenden Verkehrswerts der Gesellschaft. 
Unter Berücksichtigung eines Freibetrages pro Kind 
in Höhe von TEUR 400 beträgt die auf die Anteile 
entfallende Erbschaftsteuer TEUR 494 je Kind (Steu-
ersatz von 19%). Würde ein Poolvertrag vorliegen 
und könnte zumindest von der Regelverschonung 
von 85% Gebrauch gemacht werden, würde sich die 
Erbschaftsteuer je Kind auf TEUR 3,5 reduzieren. Die-
se deutlich günstigere erbschaftsteuerliche Situation 
würde auch dann gelten, wenn das betreffende Un-
ternehmen in der Rechtsform einer Personengesell-
schaft geführt wird, da es bei einer Personengesell-
schaft für die Inanspruchnahme der Vergünstigung 
nicht auf eine bestimmte Mindestbeteiligungsquote 
des Erblassers ankommt. 

F
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2.	 Gestaltungsmöglichkeiten	im	Hinblick	auf	die	
	 Bewertung	des	Betriebsvermögens

Wie	unter	Abschnitt	d .	dargestellt,	hat	der	gesetz-
geber	entsprechend	den	vorgaben	des	Bundesver-
fassungsgerichts	die	Bewertungsvorschriften	für	
unternehmen	grundlegend	überarbeitet .	Auf	die	
Ausführungen	unter	Abschnitt	d .	wird	ergänzend	
verwiesen .

die	Erfahrungen	in	dem	umgang	mit	den	verschie-
densten	Bewertungsmethoden	zeigen	eine	nicht	
unerhebliche	Bandbreite	in	den	Berechnungsergeb-
nissen .	tendenziell	führt	das	vereinfachte	Ertrags-
wertverfahren	–	bedingt	durch	dessen	vergangen-
heitsorientierung,	dem	nicht	auf	eine	individuelle	
situation	abgestellten	pauschalen	risikozuschlag	
sowie	der	nur	in	gestalt	des	Zinsaufwandes	be-
rücksichtigten	verschuldungssituation	des	unter-
nehmens	–	zu	tendenziell	höheren	Wertansätzen		
als	der	nach	dem	standard	des	instituts	der	Wirt-
schaftsprüfer	ermittelte	Ertragswert	oder	der	
nach	der	praktikermethode	unter	verwendung	
	üblicher	Ergebnis-multiplikatoren	ermittelte	un-
ternehmenswert .	Bewertungsunterschiede	von		
30	bis	40%	sind	keine	seltenheit .	gegenüber	den	
bis	2008	gültigen	Bewertungsvorschriften	–	steu-
erlicher	Buchwert	bei	personengesellschaften	bzw .	
das	stuttgarter	verfahren	bei	kapitalgesellschaf-
ten	–	führt	die	Bewertung	nach	dem	neuen	recht	
zu	einer	vervielfachung	des	unternehmenswertes,	
oftmals	zwischen	200%	bis	500% .

die	Auswahl	der	Bewertungsmethode	stellt	den	
entscheidenden	Ansatzpunkt	zur	verminderung	
der	erbschaftsteuerlichen	Belastung	dar .	im	falle	
der	gewährung	eines	verschonungsabschlags	von	
85%	bzw .	sogar	100%	(vgl .	dazu	unter	f .)	relativiert	
sich	zwar	jede	Bewertung .	Allerdings	darf	nicht	
verkannt	werden,	dass	auch	diese	verschonungs-
abschläge	nachträglich	ganz	oder	teilweise	ent-
fallen	können,	wenn	die	dafür	geforderten	voraus-
setzungen	nicht	oder	nicht	vollständig	erfüllt	
werden .	spätestens	dann	kommt	der	Bewertung	
eine	hohe	relevanz	zu .

Eine	vorausschauende	Bewertung	des	unterneh-
mens	im	vorfeld	einer	unternehmensnachfolge	

wird	aber	auch	noch	folgende	Aspekte	berücksich-
tigen:

p	 gibt	es	Ansatzpunkte,	um	den	Wert	des	unter-
nehmens	durch	zeitnahe	verkäufe	an	dritte	ab-
zuleiten?	in	Ausnahmefällen	könnte	auch	eine	
Börsennotierung	erwogen	werden,	um	einen	
verkehrswert	für	ein	unternehmen	zu	generie-
ren .	

p	 die	Ergebnisse	der	Bewertung	werden	durch	
konjunkturzyklen	in	unterschiedlichem	maße	
beeinflusst .	das	vereinfachte	Ertragswertver-
fahren	führt	am	Ende	einer	krisensituation	–	
	bedingt	durch	die	vergangenheitsorientierte	
Betrachtung	und	ein	mögliches	Ansteigen	der	
Zinssituation	–	zu	tendenziell	niedrigen	Wert-
ansätzen .	das	normale	Ertragswertverfahren	
wird	hingegen	im	hinblick	auf	die	negativen	
	Zukunftserwartungen	und	erhöhten	risikozu-
schläge	zu	Beginn	einer	krise	zu	niedrigeren	
Werten	führen .

p	 in	Abhängigkeit	von	der	Bewertung	des	unter-
nehmens	kann	auch	ein	mehr	oder	Weniger	an	
verwaltungsvermögen	akzeptiert	werden,	das	
mit	in	den	verschonungsabschlag	für	unterneh-
merisches	vermögen	eingebunden	werden	
kann .	dies	kann	im	Einzelfall	dafür	sprechen,	
	einen	höheren	unternehmenswert	zu	akzeptie-
ren,	wenn	damit	die	absolute	Betragsgrenze	für	
die	schädlichkeit	von	verwaltungsvermögen	
ebenfalls	nach	oben	verschoben	wird .	denn	
	immerhin	sind	auf	verwaltungsvermögen,	das	
die	schädlichkeitsgrenze	nicht	übersteigt,	die	
verschonungsabschläge	von	85%	bzw .	100%	
möglich .	

p	 die	gesetzliche	regelung,	wonach	der	sub-
stanzwert	als	Wertuntergrenze	zu	betrachten	
ist,	macht	es	bei	substanzstarken	unternehmen	
notwendig,	auch	diesen	Wert	vertiefend	zu	
	betrachten .	der	mindestwert	erfordert	eine	
Aufstellung	aller	dem	Betriebsvermögen	zuzu-
rechnenden	(aktiven	und	passiven)	Wirtschafts-
güter .	dafür	ist	eine	Bestandsaufnahme	und	
eine	damit	einhergehende	Bewertung	mit	dem	
gemeinen	Wert	zum	Bewertungsstichtag	not-
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wendig .	in	der	Beratungspraxis	wird	deshalb	
auch	von	der	notwendigkeit	einer	„doppel-
bewertung“	gesprochen .	dennoch	dürfte	(zu-
nächst)	eine	überschlägige	Ermittlung	des	
	mindestwerts	genügen,	um	die	relevanz	des	
Ansatzes	eines	substanzwerts	als	Wertunter-
grenze	zu	überprüfen .	Es	ist	deshalb	im	interesse	
des	unternehmens,	durch	eine	vorausschauen-
de	Wertermittlung	entweder	stichhaltig	den	
nachweis	führen	zu	können,	dass	der	nach	an-
deren	methoden	ermittelte	Wert	über	dem	
substanzwert	liegt .	ferner	kann	der	Arbeitsauf-
wand	für	die	substanzwertermittlung	durch	ein	
Bewertungskonzept	für	den	Bedarfsfall	redu-
ziert	werden .	

Aus	den	zuvor	dargestellten	gründen	muss	der	
	Bewertung	des	unternehmens	in	der	nachfolge-
praxis	erhöhte	Aufmerksamkeit	gewidmet	werden .	
Bei	komplexen	strukturen	bedarf	es	hierzu	syste-
matischer	vorüberlegungen,	um	den	Aufwand	für	
diese	Bewertung	in	vertretbarem	rahmen	zu	hal-
ten .	möglicherweise	kann	die	Bewertung	auch	für	
weitere	unternehmerische	Entscheidungen	ver-
wendung	finden,	z . B .	im	Zuge	der	Beteiligung	von	
mitarbeitern,	bei	der	überarbeitung	des	gesell-
schaftsvertrages	im	hinblick	auf	Abfindungsklau-
seln	(siehe	auch	nachfolgende	überlegungen)	oder	
bei	verhandlungen	über	die	Werthaltigkeit	von	
unternehmensanteilen	bei	der	vergabe	von	kredit-
sicherheiten .

3.	 Anpassungsbedarf	in	Gesellschaftsverträgen

möglicher	Anpassungsbedarf	ergibt	sich	aufgrund	
der	reform	des	Erbschaftsteuergesetzes	zunächst	
für	Abfindungsklauseln	in	gesellschaftsverträgen .

scheidet	ein	gesellschafter	aus	und	erhält	er	eine	
Abfindung,	die	unter	dem	verkehrswert	seiner	
	Beteiligung	liegt,	entsteht	eine	vermögensmäßige	
Bereicherung	der	verbleibenden	gesellschafter .	
dieser	tatbestand	wurde	bereits	nach	dem	alten	
Erbstg	erfasst,	indem	das	gesetz	in	§	3	Abs .	1	nr .	2	
Erbstg	a .f .	(Ausscheiden	eines	gesellschafters	
durch	tod)	bzw .	in	§	7	Abs .	7	Erbstg	a .f .	(Ausschei-
den	eines	gesellschafters	unter	lebenden)	einen	

Erbschaftsteuertatbestand	fingierte .	diese	rege-
lung	hatte	in	der	praxis	keine	große	Bedeutung,		
da	eine	steuerpflicht	nur	dann	anzunehmen	war,	
wenn	der	Abfindungsbetrag	unter	dem	steuer-
lichen	Wert	der	Beteiligung	lag .	da	die	Abfindung	
aus	zivilrechtlichen	gründen	aber	zumeist	über	
den	niedrigen	steuerlichen	Werten	lag,	ergab	sich	
für	die	verbleibenden	gesellschafter	keine	Erb-
schaftsteuerpflicht .	dies	hat	durch	die	Anhebung	
der	steuerwerte	auf	verkehrswertniveau	eine	
	änderung	erfahren .

deshalb	müssen	zukünftig	bei	der	gestaltung	von	
Abfindungsregelungen	in	gesellschaftsverträgen	
auch	deren	erbschaftsteuerliche	Wirkungen	be-
rücksichtigt	werden .	im	vorfeld	eines	Ausschei-
dens	müssen	daher	überlegungen	zu	der	damit	
verbundenen	Erbschaftsteuerbelastung	angestellt	
werden,	um	die	finanziellen	folgen	des	Ausschei-
dens	eines	gesellschafters	sachgerecht	beurteilen	
zu	können .

ob	sich	daraus	ein	Anpassungsbedarf	für	die	Aus-
gestaltung	der	Abfindungsklausel	ergibt,	ist	u . a .	
davon	abhängig,	ob	die	verbleibenden	gesellschaf-
ter	im	Zuge	der	ausscheidensbedingten	schenkung	
die	verschonungsregelungen	für	Betriebsvermö-
gen	in	Anspruch	nehmen	können .	

sofern	der	Anteil	des	ausscheidenden	gesellschaf-
ters	an	einer	personengesellschaft	begünstigtes	
Betriebsvermögen	nach	den	allgemeinen	grund-
sätzen	des	Erbschaftsteuergesetzes	darstellt		
(§§	13a,	13b	Erbstg),	können	die	verbleibenden	ge-
sellschafter	hierfür	die	verschonungsregelungen	
in	Anspruch	nehmen .	der	diskussionsbedarf	über		
die	Wirkungen	der	Abfindungsklausel	hält	sich	in	
	diesem	fall	in	grenzen .

Abweichend	hiervon	ist	die	situation	bei	unter-
nehmen	in	der	rechtsform	der	gmbh .	kommt	es	
bei	einer	gmbh	zu	einem	Ausscheiden	eines	ge-
sellschafters	durch	Einziehung	von	dessen	Antei-
len,	so	können	nach	Auffassung	der	finanzverwal-
tung	für	die	eingezogenen	Anteile	und	den	daraus	
resultierenden	schenkungsteuerpflichtigen	vor-
gang	die	Begünstigungen	des	neuen	Erbschaft-
steuergesetzes	nicht	in	Anspruch	genommen	
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	werden .	Erfolgt	das	Ausscheiden	hingegen	durch	
Zwangsabtretung	der	Anteile	an	die	gesellschaft	
oder	an	die	übrigen	gesellschafter,	so	sollen	die	
Begünstigungsvorschriften	grundsätzlich	zur	
	Anwendung	kommen .	deshalb	sollten	in	gmbh-
satzungen	Einziehungsklauseln	durch	regelungen	
zur	Zwangsabtretung	von	geschäftsanteilen	er-
setzt	bzw .	ergänzt	werden,	so	dass	die	option	zur	
inanspruchnahme	der	verschonungsregelungen	
nach	dem	neuen	Erbschaftsteuergesetz	erhalten	
bleibt .	

kurioserweise	unterliegt	die	Einziehung	von	Aktien	
einer	Aktiengesellschaft	nicht	der	Erbschaftsteuer .	
der	gesetzgeber	hat	bei	Abfassung	der	erbschaft-
steuerlichen	vorschriften	offenbar	übersehen,	
dass	auch	bei	familien-Ag’s	eine	Einziehung	von	
Aktien	möglich	ist,	wenn	es	hierfür	eine	eindeutige	
Ermächtigungsgrundlage	in	der	satzung	der	Ag	
gibt .	Allein	aus	diesem	erbschaftsteuerlichen	
grund	eine	umwandlung	einer	gmbh	in	eine	Ag	
zu	erwägen,	wird	aber	im	regelfall	nicht	zu	emp-
fehlen	sein .

4.	 Einbindung	von	Stiftungen

Eine	Alternative	in	der	nachfolgegestaltung	stellt	
die	Einbringung	von	vermögen	in	eine	familien-
stiftung	oder	in	eine	gemeinnützige	stiftung	dar .	
Auch	das	sogenannte	doppelstiftungsmodell,	bei	
dem	vermögen	sowohl	in	eine	gemeinnützige	stif-
tung	als	auch	eine	familienstiftung	eingebracht	
wird,	ist	nach	wie	vor	ein	attraktives	gestaltungs-
modell,	insbesondere	wenn	es	darum	geht,	den	
geschäftlichen	Einfluss	auf	ein	unternehmen	
durch	eine	familie	zu	sichern	und	gleichzeitig	aber	
einen	teil	der	Erträge	für	gemeinnützige	Zwecke	
zu	verwenden .	

im	hinblick	auf	die	unterschiedlichen	Zweckset-
zungen	können	folgende	rechtsfähige	stiftungen	
des	bürgerlichen	rechts	unterschieden	werden	
(Abbildung	1):

F	 Wie	kann	eine	erbschaft-
	 steuerliche	Optimierung	der	
	 Unternehmensnachfolge	
	 erfolgen?

Familienstiftung

Zweck:
Kontinuitätssicherung

für	das	Familien-
vermögen

„Gemeinnützige“	
Stiftung

Zweck:
Mäzenatentum
zugunsten	der
Allgemeinheit

Komplementärstiftung
(Stiftung	&	Co.)

Zweck:
Führungsgesellschaft

für	das	Familien-
unternehmen

Abbildung 1: Rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts

Stiftung	des	bürgerlichen	Rechts
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unter	dem	Aspekt	der	erbschaftsteuerlichen	opti-
mierung	gilt	im	hinblick	auf	die	familienstiftung	
sowie	die	gemeinnützige	stiftung	folgendes:

Anders	als	die	gemeinnützige	stiftung	genießt	die	
familienstiftung	keine	steuerliche	Begünstigung .	
grundsätzlich	entsteht	bei	der	übertragung	des	
vermögens	auf	die	stiftung	die	schenkung-	oder	
Erbschaftsteuer .	deren	höhe	bestimmt	sich	nach	
dem	verwandtschaftsverhältnis	zwischen	dem	
stifter	und	dem	entferntest	Begünstigten	der	stif-
tung	sowie	nach	dem	volumen	des	zugewendeten	
vermögens .	für	die	familienstiftung	wird	–	obwohl	
	diese	rechtlich	„unsterblich“	ist	–	steuerlich	ferner	
alle	30	Jahre	ein	Erbfall	fingiert	und	in	folge	dessen	
eine	Erbschaftsteuer,	die	sogenannte	Erbersatz-
steuer,	erhoben .	sofern	auf	die	familienstiftung	
begünstigtes	Betriebsvermögen	im	sinne	des	
	neuen	Erbschaftsteuergesetzes	übertragen	wird,	
können	hierfür	die	verschonungsabschläge	in	
	Anspruch	genommen	werden .	dies	hat	zur	folge,	
dass	sich	erbschaftsteuerliche	Belastungen	im	
Zuge	der	übertragung	von	unternehmensvermö-
gen	auf	familienstiftungen	weitestgehend	redu-
zieren	bzw .	vermeiden	lassen .	

hingegen	ist	die	übertragung	von	vermögen	auf	
eine	gemeinnützige	stiftung,	unabhängig	davon	
ob	es	sich	um	begünstigtes	Betriebsvermögen	im	

sinne	des	neuen	Erbschaftsteuergesetzes	handelt	
oder	nicht,	nach	§	13	Abs .	1	nr .	16b	Erbstg	von	der	
Erbschaftsteuer	befreit .	Allerdings	unterliegt	die-
ses	vermögen	dann	auch	den	strengen	Bindungs-
vorschriften	des	gemeinnützigkeitsrechts .	so	muss	
die	gemeinnützige	stiftung	ihre	Erträge	unmittel-
bar	und	zeitnah	für	gemeinnützige	Zwecke	einset-
zen .	Weitgehend	unbekannt	ist	allerdings,	dass	
auch	eine	gemeinnützige	stiftung	1/3	ihrer	Erträge	
dazu	verwenden	darf,	um	in	angemessener	Weise	
den	stifter	und	seine	familie	zu	unterhalten	(vgl .		
§	58	nr .	5	Ao) .

über	das	zuvor	bereits	beschriebene	modell	der	
doppelstiftung	ist	es	möglich,	die	vorteile	der	fa-
milienstiftung	mit	denen	einer	gemeinnützigen	
stiftung	beim	Einsatz	im	unternehmensverbund	
zu	kombinieren .	das	modell	einer	klassischen	
	doppelstiftung	kann	dabei	wie	in	Abbildung	2	
	gestaltet	werden .

Bei	einem	doppelstiftungsmodell	liegt	somit	die	
mehrheit	des	kapitals	und	der	gewinnbezugs-
rechte	bei	der	steuerbegünstigten	stiftung,	die	
mehrheit	der	stimmrechte	dagegen	bei	der	fami-
lienstiftung .	Auf	diese	Weise	wird	verhindert,	dass	
die	steuerbegünstigte	stiftung	überhaupt	auf	den	
operativen	geschäftsbetrieb	maßgeblichen	Einfluss	
nehmen	kann	und	damit	zum	wirtschaftlichen	
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Beteiligungen	an
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Abbildung 2: Doppelstiftungsmodell
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	geschäftsbetrieb	wird .	Auf	der	anderen	seite	kann	
die	steuerbegünstigte	stiftung	den	großteil	des	
	kapitals	des	familienunternehmens	erhalten,	so	
dass	nur	insoweit	Erbschaft-	bzw .	schenkungsteuer	
anfällt,	als	Betriebsvermögen	auf	familienangehö-
rige	oder	die	familienstiftung	übertragen	wird .

Auf	grund	der	verschonungsregelungen	für	be-
günstigtes	Betriebsvermögen	hat	das	doppel-
stiftungsmodell	zwischenzeitlich	allerdings	an	
	Bedeutung	verloren,	da	auch	bei	der	übertragung	
auf	familienstiftungen	durch	inanspruchnahme	
der	verschonungsregelungen	eine	erhebliche	
	reduzierung	der	steuerlast	erreicht	werden	kann .	

vor	dem	hintergrund	der	neuen	erbschaftsteuer-
lichen	regelungen	sowie	der	in	den	vergangenen	
Jahren	erfolgten	reform	des	stiftungsrechts	kann	
von	einer	wahren	renaissance	der	stiftung	gespro-
chen	werden .	für	einen	unternehmer,	der	keine	ge-
eigneten	nachfolger	in	der	familie	hat,	der	aber	
auch	sein	unternehmen	nicht	veräußern	will,	kann	
die	Einbeziehung	einer	stiftung	eine	echte	Alterna-
tive	in	der	nachfolgegestaltung	sein,	die	es	ihm	er-
möglicht,	das	familienerbe	und	das	lebenswerk	zu	
sichern .	dabei	ist	aber	zu	beachten,	dass	die	grün-
dung	einer	stiftung	eine	sehr	weitreichende	und	in	
der	regel	nur	schwer	korrigierbare	Entscheidung	
darstellt .	dies	gilt	umso	mehr,	wenn	ein	familienun-
ternehmen	in	eine	stiftung	eingebracht	werden	soll .

5.	 Vermögensübergabe	gegen	wiederkehrende	
	 Leistungen	(Versorgungsleistungen)

interessante	gestaltungsmöglichkeiten	bietet	auch	
die	vermögensübergabe	gegen	versorgungsleistun-
gen .	sie	gehört	zu	den	wichtigsten	instrumenten	
bei	der	gestaltung	der	vorweggenommenen	Erb-
folge .	

vom	grundgedanken	beinhaltet	diese	eine	vermö-
gensübertragung	auf	die	nachfolgende	generation	
bei	gleichzeitiger	sicherstellung	der	versorgung	
des	übergebers	und	evtl .	weiterer	familienange-
höriger,	z . B .	seines	Ehegatten .	Als	gegenleistung	
für	die	vermögensübergabe	verpflichtet	sich	der	
vermögensübernehmer	zu	wiederkehrenden	leis-

tungen	an	den	vermögensübergeber .	diese	wie-
derkehrenden	leistungen	orientieren	sich	dabei	an	
den	Bedürfnissen	des	übergebers	sowie	an	den	Er-
trägen	des	übergehenden	vermögens .	Einkommen-
steuerlich	wurde	das	instrument	der	vermögens-
übergabe	gegen	versorgungsleistungen	durch	das	
Jahressteuergesetz	2008	stark	eingeschränkt .	
	insbesondere	in	verbindung	mit	immobilienüber-
tragungen	ist	eine	vermögensübergabe	gegen	
versorgungsleistungen	ertragsteuerlich	kein	
	unentgeltlicher	vorgang	mehr .	

vielmehr	hat	der	gesetzgeber	die	ertragsteuer-
liche	Anerkennung	einer	vermögensübergabe	
	gegen	versorgungsleistung	auf	die	übertragung	
von	Betrieben	bzw .	teilbetrieben,	mitunternehmer-
anteilen	an	personengesellschaften	oder	aber	
gmbh-Anteilen	in	höhe	von	mindestens	50%	ge-
knüpft .	Bei	der	übertragung	von	gmbh-Anteilen	
ist	zudem	voraussetzung,	dass	der	übergeber	als	
geschäftsführer	tätig	war	und	der	übernehmer	
	diese	tätigkeit	nach	der	übertragung	übernimmt .

sofern	diese	tatbestandsmerkmale	vorliegen,	stellt	
die	vermögensübergabe	gegen	versorgungsleis-
tungen	ertragsteuerlich	einen	unentgeltlichen	vor-
gang	dar	und	die	wiederkehrenden	leistungen	wer-
den	auf	seiten	des	vermögensübergebers	als	in	
voller	höhe	abziehbare	sonderausgaben	gemäß	
§	10	Abs .	1	nr .	1a	Estg	anerkannt .	Auf	seiten	des	
übertragenden	stellen	die	wiederkehrenden	Bezüge	
hingegen	korrespondierend	ertragsteuerpflichtige	
Einkünfte	im	sinne	des	§	22	nr .	1	satz	1	Estg	dar .

schenkungsteuerlich	hingegen	dürfen	die	versor-
gungsleistungen	in	vollem	umfang	mit	ihrem	
nach	dem	Bewertungsgesetz	ermittelten	Wert	
von	dem	Wert	der	schenkung	abgezogen	werden .

Beispiel:	
Vater V überträgt seinem Sohn S einen 100%-igen 
Geschäftsanteil an einer GmbH, der nach dem 
 vereinfachten Ertragswertverfahren für erbschaft-
steuerliche Zwecke mit EUR 500.000,-- anzusetzen 
ist gegen eine monatliche Rentenzahlung, deren 
 bewertungsrechtlicher Barwert EUR 200.000,-- 
 beträgt. In diesem Fall resultiert daraus eine schenk-
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weise Zuwendung in Höhe von EUR 300.000,--. 
 Unter Berücksichtigung eines Verschonungsabschla-
ges von 85% bzw. optional 100% und evtl. noch 
 vorhandener erbschaftsteuerlicher Freibeträge lässt 
sich die Übertragung somit ohne jegliche schenkung-
steuerliche Belastung durchführen. 

im	hinblick	auf	die	sehr	strengen	voraussetzungen,	
die	das	Ertragsteuerrecht	an	die	Anerkennung	von	
versorgungsleistungen	knüpft,	bedarf	es	aber	zu-
nächst	einer	Analyse	der	ertragsteuerlichen	folgen	
einer	vereinbarung	von	versorgungsleistungen .

6.	 Nießbrauchsregelung

das	gestaltungsinstrument	der	übertragung	von	
vermögen	gegen	nießbrauch	hat	durch	die	neure-
gelung	des	Erbschaftsteuergesetzes	insbesondere	
in	fällen	der	vorweggenommenen	Erbfolge	eine	
renaissance	erlebt .

die	vereinbarung	eines	nießbrauchs	ermöglicht	es	
nach	§§	1030	ff .	BgB,	das	Eigentum	an	einem	ge-
genstand	zu	übertragen,	die	daraus	resultierenden	
Erträge	aber	vollständig	oder	teilweise	weiterhin	
beim	übertragenden	zu	belassen .	somit	werden	im	
regelfall	ertragsteuerlich	die	Erträge	aus	dem	nieß-
brauchbelasteten	vermögen	dem	übertragenden	
bis	zur	Beendigung	des	nießbrauchs	zugerechnet .

Bis	zur	neufassung	des	Erbschaftsteuerrechts	im	
Jahre	2009	war	allerdings	die	nießbrauchsbelas-
tung	auf	seiten	des	Empfängers	des	vermögens	
für	Zwecke	der	Ermittlung	der	Erbschaft-	bzw .	
schenkungsteuer	dann	nicht	abzugsfähig,	wenn	
der	nießbrauch	zugunsten	des	Zuwendenden	oder	
seines	Ehegatten	vorbehalten	wurde .	Allerdings	
konnte	die	auf	den	Wert	des	nießbrauchsrechts	
entfallende	schenkung-	bzw .	Erbschaftsteuer	nach	
§	25	Abs .	1	Erbstg	a .f .	zinslos	bis	zur	Beendigung	
des	nießbrauchsrechts	gestundet	oder	alternativ	
zum	aktuellen	Barwert	abgelöst	werden .

im	neuen	Erbschaftsteuergesetz	wurde	§	25	Erbstg	
a .f .	gestrichen .	somit	reduziert	die	nießbrauchs-

belastung	den	erbschaft-	und	schenkungsteuerlich	
maßgebenden	Wert	des	übertragenen	vermögens	
in	vollem	umfang .	damit	kann	sich	die	steuerliche	
Belastung	im	Einzelfall	erheblich	reduzieren .	das	
nachfolgende	Beispiel	verdeutlicht	diese	schen-
kungsteuerliche	konsequenz	aus	einer	vermögens-
übertragung	gegen	nießbrauchsvorbehalt:

Beispiel:	
V ist zu 50% an der V-GmbH beteiligt. Er möchte 
 seinen Anteil unter Nießbrauchsvorbehalt auf seine 
Tochter S übertragen. Der Steuerwert des Anteils be-
trägt nach altem Recht EUR 5 Mio. und nach neuem 
Recht EUR 10 Mio., der Kapitalwert des Nießbrauchs 
soll knapp EUR 4 Mio. betragen (dabei wird ein Le-
bensalter von 65 Jahren unterstellt).

Werden die erbschaftsteuerlichen Freibeträge außer 
Betracht gelassen, da sie beispielsweise durch Vor-
schenkungen oder aber die Übertragung von Privat-
vermögen verbraucht sind, so ergibt sich bei diesen 
Ausgangsdaten nach altem Recht eine Erbschaft-
steuer von EUR 384.000 (sofort fällige und abgelös-
te gestundete Steuer auf Basis der aktuellen Sterbe-
tafel) und nach neuem Recht eine Steuerbelastung 
von EUR 171.000 (bei Inanspruchnahme eines Ver-
schonungsabschlags von 85%; ohne Berücksichti-
gung des persönlichen Freibetrags).

Wie	bei	versorgungsleistungen	gilt	auch	im	falle	
von	nießbrauchslösungen	der	hinweis,	dass	die	
damit	verbundenen	ertragsteuerlichen	konsequen-
zen	sehr	genau	zu	prüfen	sind .	insbesondere	muss	
geprüft	werden,	ob	künftig	dem	nießbrauchsbe-
rechtigten	oder	aber	dem	nießbrauchsbelasteten	
die	Einkünfte	steuerlich	zugerechnet	werden	und	
wer	die	damit	verbundenen	Aufwendungen	gel-
tend	machen	kann .	

7.	 Überlegungen	zum	Güterstand

sofern	die	Ehegatten	bei	der	heirat	nichts	anderes	
vereinbart	haben,	leben	sie	im	gesetzlichen	güter-
stand	der	Zugewinngemeinschaft .	daraus	kann	
bei	unterschiedlicher	vermögensentwicklung	
	unter	den	Ehegatten	ein	Zugewinnausgleichsan-

F
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spruch	entstehen,	wenn	der	güterstand	–	aus	
	welchen	gründen	auch	immer	–	beendet	wird .	
dieser	Zugewinnausgleichsanspruch	kann	nach		
§	5	Erbstg	erbschaft-	und	schenkungsteuerfrei	
ausgeglichen	werden .	

die	konkrete	höhe	des	Ausgleichsanspruchs	ermit-
telt	sich	zivilrechtlich	anhand	eines	vergleichs	des	
jeweiligen	Anfangs-	und	des	Endvermögens	eines	
jeden	Ehegatten	(vgl .	§§	1373	ff .	BgB) .

für	erbschaft-	und	schenkungsteuerliche	Zwecke	ist	
es	dabei	unerheblich,	aus	welchem	grund	der	güter-
stand	der	Zugewinngemeinschaft	beendet	wurde .	
die	Ehegatten	können	somit	auch	während	des	Be-
stehens	der	Ehe	durch	Ehevertrag	den	güterstand	
der	Zugewinngemeinschaft	beenden	und	die	güter-
rechtliche	Ausgleichsforderung	desjenigen	Ehegat-
ten	mit	dem	geringeren	Zugewinn	auslösen .	Wird	
die	Ausgleichsforderung	durch	den	anderen	Ehe-
gatten	erfüllt,	wird	vermögen	von	einem	Ehegatten	
auf	den	anderen	übertragen,	ohne	dass	schenkung-	
oder	Erbschaftsteuer	anfällt .	nach	der	rechtspre-
chung	des	Bundesfinanzhofs	gilt	dies	selbst	dann,	
wenn	unmittelbar	im	Anschluss	an	die	Beendigung	
des	güterstandes	die	Zugewinngemeinschaft	wie-
der	neu	begründet	wird .12	Wichtig	ist	allerdings,	
dass	die	Zugewinngemeinschaft	ehevertraglich	
auch	tatsächlich	beendet	wurde .	die	bloße	verein-
barung	eines	Zugewinnausgleichs	bei	fortbestehen-
der	Zugewinngemeinschaft	reicht	nicht .

Hinweis:
Ein	vorzeitiger	Zugewinnausgleich	zwischen	
	Ehegatten	kann	sich	etwa	dann	anbieten,	wenn	
das	vermögen	unter	den	Ehegatten	einseitig	ver-
teilt	ist	und	aus	diesem	grunde	keine	lebzeitigen	
schenkungen	des	weniger	vermögenden	Ehe-
gatten	an	die	kinder	möglich	sind .	durch	den	vor-
zeitigen	Zugewinnausgleich	wird	es	dem	weniger	
vermögenden	Ehegatten	dann	ermöglicht,	die	erb-
schaft-	und	schenkungsteuerlichen	freibeträge	
	gegenüber	den	kindern	zu	nutzen .

8.	 Ausschlagung	als	Gestaltungsmöglichkeit

im	Erbfall	kann	es	durch	den	Eintritt	der	gesetz-
lichen	oder	bei	nicht	bedachten	folgen	der	gewill-
kürten	Erbfolge	unerwünschte	erbschaftsteuer-
liche	Effekte	oder	wirtschaftliche	konsequenzen	
geben .	in	diesem	fall	stellt	sich	die	frage,	ob	diese	
folgen	nicht	durch	eine	Ausschlagung	der	Erb-
schaft	beseitigt	oder	aber	zumindest	gemildert	
werden	können .	denn	grundsätzlich	ist	niemand	
gezwungen,	eine	Erbschaft	oder	ein	vermächtnis	
anzunehmen .	

die	folgen	der	Ausschlagung	sind	in	§	1953	BgB	
	geregelt .	danach	gilt	im	falle	der	Ausschlagung	
der	Anfall	der	Erbschaft	als	von	Anfang	an	nicht	
	erfolgt .	die	Erbschaft	fällt	rückwirkend	bei	demje-
nigen	an,	der	zur	Erbfolge	berufen	wäre,	wenn	der	
Ausschlagende	zum	Zeitpunkt	des	Erbfalls	nicht	
mehr	gelebt	hätte .	

Eine	teilausschlagung	des	Erbes	oder	eines	ver-
mächtnisses	ist	allerdings	nicht	möglich	(vgl .	§	1950	
BgB) .	dennoch	kann	wirtschaftlich	betrachtet	eine	
teilausschlagung	dadurch	erreicht	werden,	dass	die	
Ausschlagung	mit	einer	Abfindungszahlung	des	
nachrückenden	an	den	weichenden	Erben	verbun-
den	wird .

Allerdings	sind	neben	den	erbschaftsteuerlichen	
folgen	einer	Ausschlagung	auch	immer	deren	
	ertragsteuerliche	konsequenzen	zu	beachten .

ferner	sind	auch	die	Auswirkungen	der	Ausschla-
gung	auf	etwaige	pflichtteilsansprüche	zu	beden-
ken .	mit	Ausschlagung	verliert	der	ausschlagende	
Erbe	grundsätzlich	auch	seine	etwaigen	pflicht-
teilsansprüche .	dies	gilt	allerdings	nicht,	wenn	ein	
überlebender	Ehegatte,	der	mit	dem	verstorbenen	
Ehegatten	im	gesetzlichen	güterstand	der	Zuge-
winngemeinschaft	gelebt	hat,	sein	Erbe	aus-
schlägt .	nach	§	1371	Abs .	3	BgB	bleibt	dann	nämlich	
ein	sogenannter	„kleiner	pflichtteil“	neben	dem	
Anspruch	auf	Ausgleich	des	Zugewinns	bestehen .	
Aus	dieser	gesetzlichen	Ausnahme	erwachsen	
dem	überlebenden	zusätzliche	gestaltungsmittel	
im	Erbfall,	die	eine	optimierung	der	familiären	ge-
samtbelastung	mit	Erbschaftsteuer	ermöglichen .

F	 Wie	kann	eine	erbschaft-
	 steuerliche	Optimierung	der	
	 Unternehmensnachfolge	
	 erfolgen? F

12 _	 Bfh-urteil	vom	12 .	Juli	2005,	BstBl	ii	2005,	843	sowie	
Bfh-urteil	vom	24 .	August	2005,	dstr	2006,	178 .
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Abschließend	soll	noch	ein	überblick	über	die	
	Besteuerung	in	anderen	ländern	gezeigt	werden .

die	stiftung	familienunternehmen	gibt	jährlich	
	einen	index	aus,	in	dem	die	situationen	von	fami-
lienunternehmen	in	unterschiedlichen	ländern	
miteinander	verglichen	werden .13	hierbei	zeigt	sich	
im	vergleich	der	Besteuerung	von	familienunter-
nehmen	im	Erbfall,	dass	deutschland	nur	eine	mitt-
lere	position	einnimmt .	im	verhältnis	zu	früheren	
Jahren	ist	die	Belastung	zwar	deutlich	gesunken,	
weil	der	verschonungsabschlag	bei	Betriebsver-
mögen	hier	eine	signifikante	verbesserung	
schafft;	jedoch	gelang	es	anderen	ländern,	die	
	Belastungen	noch	stärker	zu	senken .	die	besten	
Bedingungen	bei	der	vererbung	finden	sich	in	
luxemburg,	schweden,	der	slowakischen	republik	
und	der	tschechischen	republik,	wo	die	Erbschaft-
steuer	ganz	abgeschafft	wurde	oder	Ehegatten	
und	kinder	von	der	Besteuerung	ausgenommen	
sind .	seit	dem	1 .8 .2008	gilt	dies	auch	für	öster-
reich,	wo	nach	einem	urteil	des	verfassungsge-
richts	das	alte	Erbschaftsteuergesetz	nicht	mehr	
angewendet	werden	darf	und	der	gesetzgeber	auf	
eine	neuregelung	verzichtet	hat .	trotz	vergleich-
barer	situation	hatte	sich	deutschland	für	eine	
neufassung	entschieden .

schlechter	als	deutschland	schneiden	in	diesem	
vergleich	nur	noch	dänemark,	Belgien	und	die	usA	
ab,	wo	es	keine	wesentlichen	sachlichen	vergünsti-
gungen	für	unternehmensvermögen	gibt .14	

Eine	übersicht	über	die	Besteuerungssituation	in	
einzelnen	ländern	gibt	die	folgende	tabelle:

G
G	 Wie	ist	die	Besteuerungssituation	
	 in	anderen	Ländern?

13 _	 stiftung	familienunternehmen,	länderindex	der	stiftung	
familienunternehmen,	3 .	Ausgabe,	s .	116-140 .	Angaben	wurden	
teilweise	durch	die	Ausführungen	in	troll/gebel/Jüllicher,	
Erbstg,	Anhang	zu	§	21,	ergänzt	bzw .	modifiziert .

14	_	 Zu	diesem	Absatz	insgesamt:	stiftung	familienunter-
nehmen,	länderindex	der	stiftung	familienunternehmen,		
3 .	Ausgabe	s .	10	ff .
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G	 Wie	ist	die	Besteuerungssituation	
	 in	anderen	Ländern?

15 _	 sofern	nichts	anderes	angegeben,	sind	die	informationen	in	der	spalte	wörtlich	entnommen	von:	3 .	länderindex	
	familienunternehmen,	stiftung	familienunternehmen	(hrsg .),	s .	138	f .
16 _	 sofern	nichts	anderes	angegeben,	sind	die	informationen	in	der	spalte	wörtlich	entnommen	von:	3 .	länderindex	
	familienunternehmen,	stiftung	familienunternehmen	(hrsg .),	s .	138	f .
17 _	 die	Angaben	in	der	Zeile	sind	entnommen:	Jülicher	in	troll/gebel/Jülicher,	Erbstg	§	21	rn .	93	(stand	2010)

Land

Belgien17

Schweiz18

Tschechische
Republik21

Deutschland

Dänemark22

Typ	der	Erbschaftsteuer
	

Erbanfallsteuer	(wenn	Erb-
lasser	in	Belgien	ansässig	
war);
nachlasssteuer	(bei	im	
Ausland	wohnhaften	Erb-
lassern	auf	den	in	Belgien	
	belegenen	unbeweglichen	
nachlass)

Erbanfallsteuer	(außer	
kanton	schwyz);
nachlasssteuer	(kanton	
graubünden);
kombinierte	Erbanfall-	und	
nachlasssteuer	(solothurn	
und	neuenburg)

Erbanfallsteuer

Erbanfallsteuer

nachlasssteuer
(schenkungen	unterfallen	
grundsätzlich	der	Einkom-
mensteuer)

Bewertung	von	Anteilen	
an	nicht-börsennotierten	
Kapitalgesellschaften15	
	

von	der	regierung	monat-
lich	bekannt	gegebener	
Wert	oder	verkaufswert

kurswert	vor-	oder	außer-
börsliche	kursnotierung	
oder	kombination	von	
substanz-	und	Ertragswert;
erhebliche	regionale	unter-
schiede	in	den	kantonen	
sind	möglich19

Additive	Zusammen-
fassung	von	Einzelwerten;
Bewertungsmaßstab:	
verkehrswerte	ohne	
	originären	goodwill

kurswert	aus	zeitnahen	
verkäufen	abgeleitet,	sonst	
auf	Basis	der	Ertragsaus-
sichten,	untergrenze	ist	
substanzwert

kurswert:	marktwert,	ab-
geleitet	aus	zeitnahen	ver-
käufen	oder	innerer	Wert	
(abgeleitet	aus	vermögen	
und	Ertrag	der	gesell-
schaft)

Bewertung	von	
Einzelunternehmen16	

Additive	Zusammen-
fassung	von	Einzelwerten;	
Bewertungsmaßstab:	
verkaufswert	mit	
	originärem	goodwill

Additive	Zusammen-
fassung	von	Einzelwerten;	
Bewertungsmaßstab:	
verkehrswerte	mit	
originärem	goodwill;	
erhebliche	regionale	unter-
schiede	in	den	kantonen	
sind	möglich20

Additive	Zusammen-
fassung	von	Einzelwerten;
Bewertungsmaßstab:	
verkehrswerte	ohne	
	originären	goodwill

kurswert	aus	zeitnahen	
verkäufen	abgeleitet,	sonst	
auf	Basis	der	Ertragsaus-
sichten,	untergrenze	ist	
substanzwert

Additive	Zusammen-
fassung	von	Einzelwerten;
Bewertungsmaßstab:	
verkehrswerte	ohne	
originären	goodwill
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18 _	 die	Angaben	in	der	Zeile	sind	entnommen:	Jülicher	in	troll/gebel/Jülicher,	Erbstg	§	21	rn .	126	(stand	2009/2010)
19 _	 Jülicher	in	troll/gebel/Jülicher,	Erbstg	§	21	rn .	126
20 _	Jülicher	in	troll/gebel/Jülicher,	Erbstg	§	21	rn .	126
21 _	 die	Angaben	in	der	Zeile	sind	entnommen:	Jülicher	in	troll/gebel/Jülicher,	Erbstg	§	21	rn .	133	(stand	2010)
22 _	die	Angaben	in	der	Zeile	sind	entnommen:	Jülicher	in	troll/gebel/Jülicher,	Erbstg	§	21	rn .	97	(stand	2010)

Spezielle	Vergünstigungen	für	
Familienunternehmen	

vergünstigungen	bestehen	sowohl	für	
den	Erbfall	als	auch	für	die	schenkung .	
sind	regional	unterschiedlich .

regional	unterschiedlich	–	
z .	t .	erhebliche	Befreiungen	möglich

–

Bei	vorliegen	der	voraussetzungen	
	Bewertungsabschlag	von	85%	(regel-
verschonung)	bzw .	100%	(optionsver-
schonung)

–

Tariflicher	Durchnittssatz	
bei	Übertragung	an	ein	Kind	
über	a)	500	T	¤,	b)	5	Mio.	¤,	
c)	30	Mio.	¤
(ohne	Berücksichtigung	
von	Freibeträgen)	

30%	(in	Wallonien	und	
Brüssel)
27%	(in	flandern)

in	den	meisten	kantonen	
steuerfrei	(außer	Jura	[3	%],	
Waadt	[2,9%]	und	
Appenzell	i-i	[1,5	%])
	

steuerfrei	im	Erbfall

a)		 15%
b)		 19%
c)		30%

a)		15%
b)		 15%
c)		 15%

Tariflicher	Durchnittssatz	
bei	Übertragung	an	den	
	Ehegatten	über	a)	500	T	¤,	
b)	5	Mio.	¤,	c)	30	Mio.	¤
(ohne	Berücksichtigung	
von	Freibeträgen)

30%	(in	Wallonien	und	
Brüssel)
27%	(in	flandern)

in	den	meisten	kantonen	
steuerfrei	(außer	Jura	[3	%]	
und	Waadt	[2,9	%]	–	beide	
fälle	für	Ehegatten	mit
kindern)

steuerfrei	im	Erbfall

a)		 15%
b)		 19%
c)		30%

	

steuerfrei
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G	 Wie	ist	die	Besteuerungssituation	
	 in	anderen	Ländern?

Bewertung	von	Anteilen	
an	nicht-börsennotierten	
Kapitalgesellschaften15	
	

kurswert	steuerbilanzwert	
	(gesellschaft	mit	positivem	
Bestätigungsvermerk)	oder
der	höchste	Wert	aus	den	
	folgenden	Werten:
p	nominalwert
p	theoretischer	Wert	der	
	 zuletzt	festgestellten	
	 Bilanz
p	Ertragswert

Additive	Zusammen-
fassung	von	Einzelwerten;
Bewertungsmaßstab:	
verkehrswerte	ohne	
originären	goodwill

Aus	verkäufen	abgeleitet	
oder/und	kombination	
von	substanzwert	und	
	Ertragswert

Bewertung	von	
Einzelunternehmen16	

Additive	Zusammen-
fassung	von	Einzelwerten;
Bewertungsmaßstab:	
steuerbilanzwerte	ohne	
originären	goodwill

Additive	Zusammen-
fassung	von	Einzelwerten;
Bewertungsmaßstab:	
	verkehrswerte	bzw .	bei	
	familienunternehmen	
steuerbilanzwerte	ohne	
originären	goodwill

gesamtbewertung	Ablei-
tung	des	unternehmens-
werts	aus	verkäufen,	
	Ertragswertmethode	oder	
Ermittlung	des	unter-
nehmenswerts	mit	hilfe	
von	berufsspezifischen	
Bewertungskennzahlen

Land

Spanien23

Finnland24

Frankreich25

Typ	der	Erbschaftsteuer
	

Erbanfallsteuer

Erbanfallsteuer

Erbanfallsteuer

23 _	die	Angaben	in	der	Zeile	sind	entnommen:	Jülicher	in	troll/gebel/Jülicher,	Erbstg	§	21	rn .	130	(stand	2010)
24 _	die	Angaben	in	der	Zeile	sind	entnommen:	Jülicher	in	troll/gebel/Jülicher,	Erbstg	§	21	rn .	99	(stand	2010)
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Spezielle	Vergünstigungen	für	
Familienunternehmen	

95%iger	Bewertungsabschlag	beim	über-
gang	auf	den	Ehegatten	oder	Abkömm-
linge	in	direkter	linie,	wenn	der	Betrieb	
keine	vermögensverwaltungsgesellschaft	
darstellt,	die	Beteiligungsquote	des	Zu-
wenders	bei	mindestens	15%	liegt	und	
der	Beitrag	der	gesellschaft	mindestens	
50%	zu	seinem	Einkommen	aus	tätig-
keiten	beträgt .	Weiter	besteht	eine	zehn-
jährige	vorbehaltenszeit	vor	einem	über-
gang	beim	Erwerb	von	todes	wegen,	das	
Alter	des	Zuwendenden	muss	mindestens	
65	Jahre	betragen	und	die	übergabe	zur	
Beendigung	seiner	tätigkeit	führen .	der	
Erwerber	muss	außerdem	den	Betrieb	
zehn	Jahre	nach	dem	übergang	behalten .	

unter	Einhaltung	bestimmter	Bedingun-
gen	(übertragung	von	mind .	10%	des	
	nominalkapitals	und	verpflichtung	des	
Erwerbers	zu	mindestens	fünfjähriger	
fortführung	des	unternehmens)	kann	
anstelle	des	marktwertes	ein	hilfswert	
angesetzt	werden,	der	sich	über	den	
Wertansatz	von	20%	der	Bilanznetto-
werte	ermittelt	(gilt	auch	für	nicht-
	familienunternehmen) .

75%iger	Bewertungsabschlag,	wenn	der	
Erblasser	mit	seinen	rechtsnachfolgern	
eine	sechsjährige	Behaltensfrist	nach	
übergabe	vereinbart	hat	oder	diese	sich	
nach	dem	Erbfall	hierzu	verpflichten .	Bei	
übertragung	von	Anteilen	müssen	mind .
34%	(nicht	börsennotiert)	bzw .	20%	
(börsennotiert)	von	den	Erben	gehalten
werden .	Außerdem	muss	der	Erbe	oder	
einer	der	gesellschafter	für	mind .	drei	
Jahre	in	einem	fünfjahreszeitraum	die	
haupttätigkeit	(bei	einer	personengesell-
schaft)	oder	die	leitung	ausüben .	

Tariflicher	Durchnittssatz	
bei	Übertragung	an	ein	Kind	
über	a)	500	T	¤,	b)	5	Mio.	¤,	
c)	30	Mio.	¤
(ohne	Berücksichtigung	
von	Freibeträgen)	

Es	gilt	ein	progressiver	
steuertarif,	der	sich	nach	
dem	vererbten	vermögen	
und	dem	vorvermögen	des	
Erwerbenden	richtet .	die	
aus	der	Einstufung	relevan-
ten	koeffizienten	werden	
von	den	regionen	festgelegt	
und	können	unterschiedlich	
sein .

a)		 13%	zzgl .	3 .500	¤
b)		 13%	zzgl .	3 .500	¤
c)		 13%	zzgl .	3 .500	¤
(bei	schenkungen	zzgl .	
4 .310	¤)

a)		20%
b)		40%
c)		40%

Tariflicher	Durchnittssatz	
bei	Übertragung	an	den	
	Ehegatten	über	a)	500	T	¤,	
b)	5	Mio.	¤,	c)	30	Mio.	¤
(ohne	Berücksichtigung	
von	Freibeträgen)

Es	gilt	ein	progressiver	
	steuertarif,	der	sich	nach	
dem	vererbten	vermögen	
und	dem	vorvermögen	des	
	Erwerbenden	richtet .	die	
aus	der	Einstufung	relevan-
ten	koeffizienten	werden	
von	den	regionen	festgelegt	
und	können	unterschiedlich	
sein .

a)		 13%	zzgl .	3 .500	¤
b)		 13%	zzgl .	3 .500	¤
c)		 13%	zzgl .	3 .500	¤
(bei	schenkungen	zzgl .	
4 .310	¤)

steuerfrei	im	Erbfalle .	
Bei	einer	schenkung	unter	
	lebenden:
a)		20%
b)		40%
c)		40%

25 _	die	Angaben	in	der	Zeile	sind	entnommen:	Jülicher	in	troll/gebel/Jülicher,	Erbstg	§	21	rn .	100	(stand	2010)
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Land

Irland26

Italien27

Luxemburg28

Niederlande29

Österreich30

Typ	der	Erbschaftsteuer
	

Erbanfallsteuer

Erbanfallsteuer

Erbanfallsteuer;
nachlasssteuer	(wenn	Erb-
lasser	nicht	inländer	ist)

Erbanfallsteuer

derzeit	keine	Besteuerung

G	 Wie	ist	die	Besteuerungssituation	
	 in	anderen	Ländern?

26 _	die	Angaben	in	der	Zeile	sind	entnommen:	Jülicher	in	troll/gebel/Jülicher,	Erbstg	§	21	rn .	103	(stand	2010)
27 _	die	Angaben	in	der	Zeile	sind	entnommen:	Jülicher	in	troll/gebel/Jülicher,	Erbstg	§	21	rn .	106	(stand	2010)
28 _	die	Angaben	in	der	Zeile	sind	entnommen:	Jülicher	in	troll/gebel/Jülicher,	Erbstg	§	21	rn .	115	(stand	2010)

Bewertung	von	
Einzelunternehmen16	

verkehrswert;	
Bewertung:	steuerbilanz-
werte	mit	originärem	
goodwill;
vermögen,	das	dem	Erb-
lasser	nicht	alleine	gehörte,	
ist	vollständig	von	der	Be-
steuerung	ausgenommen .

Additive	Zusammen-
fassung	von	Einzelwerten;
Bewertungsmaßstab:	
steuerbilanzwerte	ohne	
originären	goodwill

Additive	Zusammen-
fassung	von	Einzelwerten;
Bewertungsmaßstab:	
Buchwerte	ohne	
originären	goodwill

verkehrswert,	ermittelt	
nach	dem	going-concern-
Wert .	20%	der	stillen	
reserven	im	Betriebsver-
mögen	werden	als	abzugs-
fähige	nachlassverbind-
lichkeiten	angesehen .

–

Bewertung	von	Anteilen	
an	nicht-börsennotierten	
Kapitalgesellschaften15	
	

verkehrswert	

Additive	Zusammen-
fassung	von	Einzelwerten;
Bewertungsmaßstab:	
steuerbilanzwerte	ohne	
originären	goodwill

verkaufswert

verkehrswert;	Bewertung	
nach	dem	sonderverfahren

–
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G
Spezielle	Vergünstigungen	für	
Familienunternehmen	

Ein	Abschlag	von	90%	ist	möglich,	sofern	
es	sich	nicht	um	eine	investmentgesell-
schaft	handelt	und	das	unternehmen	
vom	Erwerber	für	zwei	(Erbfall)	bzw .	fünf	
Jahre	(schenkung)	weitergeführt	wird .	
Eine	Weiterveräußerung	innerhalb	von	
sechs	Jahren	ohne	reinvestition	des	Er-
löses	ist	begünstigungsschädlich	(gilt	
auch	für	nicht-familienunternehmen) .

steuerbefreiung	bei	Erwerb	durch	kinder,	
wenn	der	Erwerber	die	mehrheit	am	
	unternehmen	für	fünf	Jahre	hält	und	die	
firma	fünf	Jahre	fortführt .	

83%	des	Wertes	über	einer	million	Euro	
(darunter	völlige	freistellung),	wenn	das	
unternehmen	vor	übergang	mindestens	
ein	Jahr	vom	Erblasser	und	danach	min-
destens	fünf	Jahre	vom	Erben	gehalten	
und	fortgeführt	wird .	

–

Tariflicher	Durchnittssatz	
bei	Übertragung	an	ein	Kind	
über	a)	500	T	¤,	b)	5	Mio.	¤,	
c)	30	Mio.	¤
(ohne	Berücksichtigung	
von	Freibeträgen)	

a)		25%
b)		25%
c)		25%

a)		4%
b)		4%
c)		4%
(sind	immobilien	teil	der	
Erbschaft/schenkung,	so	
sind	zusätzlich	2	%	hypothe-
kar-	und	1	%	katastersteuer	
zu	entrichten)

die	Erbanfallsteuer	ist	steu-
erfrei;	bei	formbedürftigen
schenkungen	fällt	eine	re-
gistersteuer	an .	die	nach-
lasssteuer	beträgt	2% .

a)		20%
b)		20%
c)		20%

–

Tariflicher	Durchnittssatz	
bei	Übertragung	an	den	
	Ehegatten	über	a)	500	T	¤,	
b)	5	Mio.	¤,	c)	30	Mio.	¤
(ohne	Berücksichtigung	
von	Freibeträgen)

steuerfrei

a)		4%
b)		4%
c)		4%
(sind	immobilien	teil	der	
Erbschaft/schenkung,	so	
sind	zusätzlich	2	%	hypothe-
kar-	und	1	%	katastersteuer	
zu	entrichten)

die	Erbanfallsteuer	ist	steu-
erfrei	bzw .	beträgt	5%,	so-
fern	der	Ehegatte	keine	ge-
meinsamen	Abkömmlinge	
hat .	Bei	formbedürftigen	
schenkungen	fällt	eine	re-
gistersteuer	an .	die	nach-
lasssteuer	beträgt	5% .

a)		20%
b)		20%
c)		20%

–

29 _	die	Angaben	in	der	Zeile	sind	entnommen:	Jülicher	in	troll/gebel/Jülicher,	Erbstg	§	21	rn .	119	(stand	2010)
30 _	die	Angaben	in	der	Zeile	sind	entnommen:	Jülicher	in	troll/gebel/Jülicher,	Erbstg	§	21	rn .	121	(stand	2010)
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G	 Wie	ist	die	Besteuerungssituation	
	 in	anderen	Ländern?

Land

Polen31

Schweden32

Slowakische	
Republik33

Groß-
britannien34

USA35

Typ	der	Erbschaftsteuer

Erbanfallsteuer

keine	Erbschaftsteuer
(abgeschafft	zum	
01 .01 .2005)

keine	Erbschaftsteuer
(abgeschafft	zum	
01 .01 .2004)

nachlasssteuer

nachlassteuer	(neben	der
Bundessteuer	erheben	die
Bundesstaaten	teils	eigene
steuern) .
2010	fiel	auf	Bundesebene
keine	steuer	an36 .	Es	be-
steht	allerdings	ein	Wahl-
recht,	wonach	der	nachlass
besteuert	werden	kann .
hintergrund	ist	eine	rege-
lung,	wonach	bei	einer
nachlassversteuerung	eine
spätere	veräußerung	im	
hinblick	auf	die	Einkommen-
steuer	vorteilhafter	ist37 .	
Ab	2011	ist	wieder	eine	
nachlassteuer	zu	entrichten

Bewertung	von	Anteilen	
an	nicht-börsennotierten	
Kapitalgesellschaften15

verkehrswert

–

–

potentieller	verkaufspreis	
unter	Berücksichtigung	
wesentlicher	wertbilden-
den	faktoren

potentieller	verkaufspreis	
unter	Berücksichtigung	
wesentlicher	wertbilden-
den	faktoren	
(stand	2009*)

Bewertung	von	
Einzelunternehmen16

marktwert;	
relevant	ist	der	nettowert

–

–

Additive	Zusammen-
fassung	von	Einzelwerten;
Bewertungsmaßstab:
verkehrswerte	mit	
originärem	goodwill

gesamtbewertung
(stand	2009*)

31 _	 die	Angaben	in	der	Zeile	sind	entnommen:	Jülicher	in	troll/gebel/Jülicher,	Erbstg	§	21	rn .	122	(stand	2010)
32 _	die	Angaben	in	der	Zeile	sind	entnommen:	Jülicher	in	troll/gebel/Jülicher,	Erbstg	§	21	rn .	125	(stand	2010)
33 _	die	Angaben	in	der	Zeile	sind	entnommen:	Jülicher	in	troll/gebel/Jülicher,	Erbstg	§	21	rn .	128	(stand	2010)
34 _	die	Angaben	in	der	Zeile	sind	entnommen:	Jülicher	in	troll/gebel/Jülicher,	Erbstg	§	21	rn .	102	(stand	2010)

Tabelle 6: Internationale Besteuerung von Familienunternehmen
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G
Spezielle	Vergünstigungen	für	
Familienunternehmen	

steuerbefreiung	bei	kleinen	unterneh-
men	möglich,	wenn	sie	mindestens	fünf	
Jahre	fortgeführt	werden .

–

–

Es	bestehen	Begünstigungen	für	be-
trieblich	gebundenes	vermögen .	Eine	
haltensregelung	nach	dem	Erwerb	
	wurde	mittlerweile	abgeschafft .

Besteht	der	nachlass	zu	50%	oder	mehr	
aus	einem	familienunternehmen	aus	
	Anteilen	daraus,	erhöht	sich	der	freibe-
trag .	(stand	2009*)

Tariflicher	Durchnittssatz	
bei	Übertragung	an	ein	Kind	
über	a)	500	T	¤,	b)	5	Mio.	¤,	
c)	30	Mio.	¤
(ohne	Berücksichtigung	
von	Freibeträgen)

a)		7%
b)		7%
c)		7%

–

–

a)		40%
b)		40%
c)		40%
(bei	sofort	steuerpflichtigen	
schenkungen	je	20%)

a)		35%
b)		35%
c)		35%
(rechtslage	2010	bis	201238)	
Es	besteht	ein	freibetrag	
von	5	mio .	usd .

Tariflicher	Durchnittssatz	
bei	Übertragung	an	den	
	Ehegatten	über	a)	500	T	¤,	
b)	5	Mio.	¤,	c)	30	Mio.	¤
(ohne	Berücksichtigung	
von	Freibeträgen)

a)		7%
b)		7%
c)		7%

–

–

steuerfrei	(sofern	beide	Ehe-
partner	ihren	Aufenthalt	
(domicile)	in	großbritannien	
haben);	ansonsten	wie	bei	
kindern	des	Erblassers .

unter	bestimmten	voraus-
setzungen	steuerfrei	(wenn	
der	überlebende	Ehegatte	
gebietsansässig	ist)	
(stand	2009*)

35 _	die	Angaben	in	der	Zeile	sind	entnommen:	Jülicher	in	troll/gebel/Jülicher,	Erbstg	§	21	rn .	136	(stand	2010)
hinweis:	das	Erbschaftsteuerrecht	in	den	usA	ist	gegenwärtig	gegenstand	gesetzgeberischer	diskussionen	und	veränderungen .	die	
in	den	jeweiligen	Zeilen	dargestellten	informationen	geben	daher	nur	den	jeweiligen	kenntnisstand	der	Autoren	wieder .
36 _	Brix/scherer	in	ZEv	2011,	118,	118
37 _	Brix/scherer	in	ZEv	2011,	118,	119
38 _	Brix/scherer	in	ZEv	2011,	118,	118	ff .
*   _	 Aktuellere	informationen	lagen	nicht	vor .
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dieser	leitfaden	hat	sicherlich	deutlich	gemacht,	
dass	das	neue	Erbschaftsteuerrecht	leider	nicht	zu	
der	viel	diskutierten	steuervereinfachung	beigetra-
gen	hat .	das	neue	recht	stellt	vielmehr	ein	äußerst	
komplexes	regelungswerk	dar .

für	die	Beratungspraxis	bringt	das	neue	recht		
aber	eine	vielzahl	von	gestaltungsmöglichkeiten	
mit	sich,	die	im	sinne	einer	erbschaftsteuerlichen	
optimierung	der	unternehmensnachfolge	bedacht	
werden	sollten .	Allerdings	haben	die	vielen	neuen	
gesetzlichen	tatbestände	–	z . B .	die	Abgrenzung	
des	begünstigten	vom	nicht	begünstigten	vermö-
gen,	die	lohnsummenregelung	oder	die	nachhaf-
tungsregelung	–	auch	erhebliche	rechtsunsicher-
heiten	zur	folge .	Es	ist	im	sinne	der	erleichterten	
rechtsanwendung	zu	hoffen,	dass	die	finanzver-
waltung	baldmöglichst	neben	den	bereits	jetzt	
vorhandenen	Anwendungserlassen	überarbeitete	
Erbschaftsteuerrichtlinien	zu	dem	neuen	Erbschaft-
steuergesetz	verabschiedet	und	veröffentlicht .

H	 Schlusswort

H
die	Erbschaftsteuerreform	hat	im	Ergebnis	auf-
grund	der	mit	den	verschonungsregelungen	ver-
bundenen	nebenbedingungen	zu	einer	weiteren	
verkomplizierung	der	unternehmensnachfolge	
beigetragen,	die	in	der	Beratungspraxis	auch	teil-
weise	sehr	schwer	zu	vermitteln	sind .	gesetzgeber,	
verwaltung	und	die	gerichtsbarkeit	sind	daher	
aufgefordert,	die	mit	der	Anwendung	des	neuen	
rechts	verbundenen	unsicherheiten	baldmög-
lichst	zu	beseitigen .
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drobeck,
Erbschaftsteuer	leicht	gemacht,	
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kögel/layer,
die	Erbschaftsteuerreform	–	überblick	über	die	
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bedarf	und	gestaltungsmöglichkeiten	für	große	
	familiengesellschaften,	
in:	familienunternehmen	in	recht,	Wirtschaft,	
	politik	und	gesellschaft,	festschrift	für	Brun-hagen	
hennerkes	zum	70 .	geburtstag,	
verlag	c .h .	Beck,	münchen	2009 .

lorz/kirchdörfer,
unternehmensnachfolge	–	rechtliche	und	
steuerliche	gestaltungen,	
verlag	c .h .	Beck	münchen	2011,	2 .	Auflage .

mertes/klümpen-neusel,
gestaltungen	und	formulierungen	in	der	
Erbschaft-	und	schenkungsteuer,	
Zerb	verlag,	Bonn	2010 .

mönch/Albrecht,
Erbschaftsteuerrecht,	
verlag	c .h .	Beck,	münchen	2009,	2 .	Auflage .

spiegelberger,
unternehmensnachfolge	–	gestaltung	nach	
Zivil-	und	steuerrecht,	
verlag	c .h .	Beck,	münchen	2009,	2 .	Auflage .
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Kontakt

dr .	Bertram	layer
hennerkes,	kirchdörfer	&	lorz
Jahnstraße	43
70597	stuttgart-degerlich
E-mail:	layer@hennerkes .de
tel .	0711	-	72579	-0
www .hennerkes .de

christian	pieper
universität	Witten/herdecke
Wittener	institut	für	familienunternehmen
Alfred-herrhausen	straße	50
58448	Witten
E-mail:	christian .pieper@uni-wh .de
tel .	02302	-	926-537
www .wifu .de

gestaltung:	designbüro	schönfelder	gmbh,	Essen
foto:	www .fotolia .com	
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